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für Stadt

Jn der Expedition des Csuriers.

ConriL r O u r C V. Schwetrſchke, Univerfſitätsſtraße,
Inſerate für den Courier werden an-
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von Kirchner und

Gewandhaus No. 4. Jn Magde-
burg in der Creutzſchen Buch

handlung Breiteweg No. 256.

Zeitung
und Land.

(Redakteur C. G. Schwetſchk e.)

Denutſchland.
Halle, den 1. März. Durch den Königk. Landtags-Kom-

miſſarius des ſechsten Landtages der Provinz Sachſen, Herrn
Ober-Praſidenten Grafen von Arnim, iſt ſowohl der nach-
ſtehende Bericht über die Eröffnung dieſes Landtages, wie die
beiden Königlichen Eröffnungs-Dekrete zur öffentlichen Mitthei
lung uns zugeſendet worden.

Mit um ſo größerm Dank der Wille unſers geliebten, herr-
lichen Königs zu verehren iſt, der, wie auch aus dem neueſten
Blatte der Staats- Zeitung erſichtlich, dem ſtandiſchen Jnſtitut
eine umfaſſendere Publicität zu gewahren entſchloſſen iſt, um ſo
erfriger muß das Beſtreben eines jeden Preußen dahin gerichtet
ſeyn, dem Königlichen Vertrauen wuürdig zu entſprechen und in

dieſer hochwichtigen Angelegenheit diejenige Stellung einzuneh-
men und zu bewahren, die unter den eigenthumlichen Verhalt-
niſſen unſers Vaterlandes dieſem allein zu Nutz und Frommen
gereichen kann.

Preußen, das weder durch den Umfang, noch die Lage ſei-

nes Gebietes, ſondern durch die ſittliche Kraft, durch die Weis-
heit, durch die Jntelligenz, durch die Tapferkeit ſeiner Fürſten
und eines mit gleichen Vorzugen geſchmückten treuen Volkes zu
einer Großmacht ſich erhoben hat, darf an ſeine ſtandiſchen Ver
hältniſſe nicht denſelben Maaßſtab, wie andere wirkliche Groß-
ſtaaten legen.

Zur Vorwacht Deutſchlands beſtellt ſoll Preußen wie der
Rieſe, der den Nibelungen Hort hütet, immerfort kampfferttg

und gewaltig ſeyn, gepanzert vom Scheitel bis zum Fuß, gelen-
klg und beweglich das aber iſt unvereinbar mit unnutzem Re-
deſchwall oder mit einem Markten um das Budget.

Weit entfernt jedoch, in eine Theilnahmloſigkeit fur das
Wohl und Wehe des Staats zu verſinken, muß es die Huüter
eines ſolchen Ehrenpoſtens vielmehr mit Freude erfuüllen, wenn

Halle, Mittwoch den 3. März

ſie das Koönigliche Wort vernehmen, das ihnen eine fernere Ent-
wickelung ſtandiſcher Einrichtungen verheißt, damit ſo fur alle
Zukunft und fur alle Wechſelfälle ein möglichſt geſicherter, ver
ſiegelter und verbriefter Rechtszuſtand erwachſe. Preußens Für-
ſten haben ihr Land und Volk „die edelſten Stamme des
edelſten Volkes groß und glucklich gemacht ſo iſt auch nicht
zu beſorgen von dem Beiſpiele anderer Völker welche eines glei
chen Gluückes ſich nicht zu erfreuen hatten.

Merſeburg, den 28. Februar.
Auf Befehl Sr. Majeſtät des Königs fand am heutigen

Tage hier die Eröffnung des Gten Provinzial- Landtags der
Provinz Sachſen ſtatt.

Nach abgehaltenem feierlichen Gottesdienſt in der Dom-
kirche, welchem außer den Provinzial Staänden die ſammtlichen
Königl. Militair- und Civil ſo wie die ſtädtiſchen Behörden
beiwohnten, verſammelten ſich die Mitglieder des Provinzial
Landtags in dem ihnen durch die Königl. Gnade übereigneten
Standehauſe.

Der Konigl. Landtags Kommiſſarius, Ober-Praſident
Graf Arnim begab ſich hierauf in ihre Mitte, eröffnete durch
eine Anrede an dieſelben den Provinzial Landtag und uber-
gab die beiden Allerhöchſten Eröffnungs und Propoſitions
Dekrete dem Landtags -Marſchall, regierenden Grafen zu
Stokberg-Wernigerode.

Dieſer ſprach in einer Erwiederung im Namen des Land-
tags die Geſinnungen des tief gefühlten Dankes gegen Se.
Majeſtät den König aus, in welche die Verſammlung durch
ein begeiſtertes Lebehoch einſtimmte.

Saämmtliche Mitglieder des Landtages, ſo wie die Chefs
und Vorſtande der Militair- und Civilbehoörden der hieſigen
Stadt, waren hierauf zur Mittagstafel bei dem Koniglichen
Kommiſſarius verſammelt.

Die Gefühle der innigſten Liebe und Ehrfurcht ſprachen
ſich hier in den heißeſten Wunſchen der Anweſenden fur das Wohl
Sr. Majeſtat des Königs und Jhro Majeſtät der Königin
aus, und die Geſinnungen der regſten Vaterlandsliebe und
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ſchönſten Eintracht gaben die ſicherſte Gewähr für die ſegens-
reichen Erfolge des bevorſtehenden Landtags.

Die von des Königs Majeſtat an die Stande der Pro-
vinz Sachſen gerichteten beiden Allerhöchſten Eröffnungs und
PropoſitionsDekrete lauten wie folgt

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden Konig
von Preußen c.

Entbieten Unſeren getreuen Standen, indem Wir dieſelben
ſeit Unſerer Thronbeſteigung zum erſten Male zum Landtage be-
rufen, Unſeren gnaädigſten Gruß.

Mit vollem Vertrauen können Wir Uns verſichert halten,
daß, wie Wir Unſeren getreuen Standen ein landesväterliches
Herz entgegen tragen, ſo dieſelben Uns eben die treue Ge-
ſinnung bewahren werden, welche Unſer in Gott ruhender
Herr Vater als Seinen höchſten Schatz bezeichnet hat.

Am Tage der Erbhuldigung in Unſerer Reſidenz haben
Wir Unſeren getreuen Staänden eroöffnet, mit welchen vor Gott
gefaßten Vorſatzen Wir den Thron Unſerer Vater beſtiegen
haben Wir haben ausgeſprochen daß dieſe mündlichen Zuſiche-
rungen ſchwerer wiegen, als die, welche die frühere Gewohn-
heit in Urkunden faßte, und Wir erklaren hierdurch ausdruck-
lich, daß ſie an die Stelle der Aſſekurationen treten welche
von Unſeren Vorfahren einzelnen Landestheilen, Standen und
Staädten ertheilt worden ſind. Sie moögen feſt vertrauen, daß
Wir die Rechte und die Ehre aller Stande und Klaſſen Un-
ſerer Unterthanen mit gleicher unausgeſetzter Fürſorge beſchir
men und das Wohl einer jeden derſelben zu befoördern mit glei-
cher Liebe Uns werden angelegen ſein laſſen.

Die Förderung und Entwickelung der von Unſeres unvergeß-
lichen Herrn Vaters Majeſtät unter Unſerer Mitwirkung wiederher-
geſtellten und überall auf geſchichtlichem Fundament neu begrun
deten ſtändiſchen Jnſtitutionen liegt Uns beſonders am Herzen.
Unter Unſeren getreuen Standen werden wohl nur wenige ſein,
die den unvergeßlichen Huldigungs- Akt vom 15. Oktober nicht
mit vollzogen haben. Sie werden Uns verſtehen, wenn Wir
der Wahrheit gemaß verſichern, daß der Ton, die Seele, mit
mit welcher ſie Uns zugerufen, Uns treue Helfer auf Unſerer
rauhen Bahn ſein zu wollen daß der Accent, mit welchem ſie
das Geloöbniß der Erbhuldigung geleiſtet, nicht blos unvertilg-
bar und ewig jung in Unſerm Herzen leben wird, ſondern
daß dieſe Erinnerung Uns die Kraft giebt, mit wahrer Freu-
digkeit auch für die ſtandiſchen Verhaltniſſe eine lebendigere
Zeit zu beginnen. Daß ſie eine gute ſegensreiche Zeit ſei,
hangt von dem vertrauensvollen Eingehen in Unſere Abſichten,
von dem innigen Mitwirken, von dem Verſtändniß ab, auf
welche Wir bei Unſern getreuen Provinzial Staänden zuver
ſichtlich rechnen. Als einen Beweis des Königlichen Ver-
rrauens, mit dem Wir Unſere getreuen Provinzial- Stande
ehren, und des Werthes, welchen Wir auf ihren Beirath
legen, mögen dieſelben die nachfolgenden Propoſitionen, inſon-
derheit die erſte, welche auf die ſtandiſche Verfaſſung ſich be-
zieht, und die mittelſt beſonderen Oekrets vom heutigen Tage
an ſie ergehende Eroöffnung, wegen eines zu bewilligenden
Steuer Erlaſſes, betrachten.

Zunaächſt haben Wir
1. Ständiſche Ausſchuüſſe, Publikation in den

Landtags-Verhandlungen.
A, darauf Bedacht genommen, Anordnungen zu treffen,

um die Geſchafte der verſammelten Landtage zu vereinfachen
und beſonders Unſern getreuen Staänden die gründliche Pru-
fung und Bearbeitung der umfangreicheren Propoſitionen zu
erleichtern:

1) Wir werden demnach kunftig alle diejenigen Propoſitio-
nen, welche einer beſonders ausfuhrlichen Eroörterung be-
dürfen, dem Landtags Marſchall eine angemeſſene Zeit

vor der Eröffnung des Landtags zufertigen laſſen damit
die Ausſchüſſe zur vorbereitenden Bearbeitung derſelben
ſchon vorher ernannt und verſammelt werden können. Zu
dieſem Zweck wird künftig ſowohl die Ernennung des
Landtags Marſchalls und ſeines Stellvertreters, als die
Beſchaffung der erforderlichen Erganzungs Wahlen zeitig
vor jedem Landtage erfolgen.

2) Nachdem durch Unſeren Landtags -Kommiſſarius dem
Landtags Marſchall das vollſtandige Verzeichniß ſamms
licher zu dem bevorſtehenden Landtage einzuberufenden
Stande zugegangen iſt, macht Letzterer dem Erſteren
die von ihm fur die vorberathenden Ausſchuſſe ernannten
Stande- Mitglieder namhaft, um dieſelben zu der vom
Landtags Marſchall zu beſtimmenden Zeit zu berufen.

3) Unſer Landtags Kommiſſarius wird angewieſen werden,
dem Landtags Marſchall alle diejenigen Materialien mit
zutheilen, deren die ernannten Ausſchuſſe Behufs Vor-
bereitung der Sachen zur künftigen Plenar Berathung
bedürfen.

4) Bei Propoſitionen, welche vorzugsweiſe ſorgfaltige Vor
arbeiten erfordern, wird dem Landtags Marſchall uüberlaß
ſen, ſolche zuvor dem ernannten Referenten des Aus
ſchuſſes auf eine Zeit von langſtens vier Wochen vor dem
Zuſammentritt des Letztern in ſeinen Wohnort, jedoch
nur zum eigenen Gebrauch verabfolgen zu laſſen.

5) Wollen Wir Unſeren getreuen Standen uüberlaſſen, mit
der Erledigung derjenigen Angelegenheiten, welche auf
dem Landtage etwa nicht definitiv haben beendigt werden
können einen von ihnen zu dieſem Zweck eigends zu er
wahlenden Ausſchuß zu beauftragen.
B. Wir wollen ferner in Erweiterung der von Unſers

hochſeligen Herrn Vaters Majeſtat unterm 2. Nov. 1833 erlaſ
ſenen Ordre, die Veroöffentlichung der Landtags Verhandlun-
gen durch den Druck künftig in einer groößern Ausdehnung wie
bisher ſtattfinden laſſen, und ſollen zu dieſem Zweck mit dem
Landtags Abſchiede zugleich ſowohl Unſer Propoſitions-Dekret
als ſämmtliche an Uns gerichtete ſtandiſche Eingaben publizirt
werden, wogegen die bisher von dem Landtags Marſchall ent
worfene Darſtellung der Landtags Verhandlungen kunftig weg
fallen kann. Auch wollen Wir geſtatten, daß die Protokolle
gedruckt und am Schluſſe des Landtags an die Mitglieder der
de r Wuerg zur Mittheilung an ihre Machtgeber vertheilt
werden.

C. Jn Folge der unter A. 1--4. enthaltenen Anordnungen
werden ſich künftig die verſammelten Landtage vorzugsweiſe mit
Plenar- Berathungen zu beſchaftigen haben, und wird dadurch
die Dauer derſelben bedeutend abgekurzt werden. Hierdurch
wird dann die Ausführung Unſerer gnadigſten Abſicht erleich
tert, die Landtage in Zukunft alle zwei Jahre zu berufen, die
Wir Unſern getreuen Standen hiemit zu erkennen geben, zu
vor aber ihrer Erklarung entgegenſehen, inwiefern dies ihren
Wunſchen entſpricht.

D. Da aber deſſen ohngeachtet Falle eintreten können
die es Uns wuünſchenswerth machen, auch in der Zeit, wo Un
ſere getreuen Stande nicht verſammelt ſind, Manner, welche
ſowohl Unſer landesherrliches Vertrauen, als das ihrer Provin
z beſitzen, zu berufen, um Uns ihres Raths zu bedienen und
ihre Mitwirkung in wichtigen Landesangelegenheiten, insbeſon
dere, wo es ſich um die Jntereſſen mehrerer (oder aller) Pro
vinzen handelt, ſtattfinden zu laſſen, ſo finden Wir Uns be
wogen, Unſern getreuen Standen hiebei den Entwurf einer
Verordnung wegen eines aus ihrer Mitte zu bildenden Aus
ſchuſſes vorlegen zu laſſen. Derſelbe hat, ohne daß dadurch
dem verfaſſungsmaßigen Wirkungskreiſe der Provinzial Land-
tage etwas entzogen werden ſoll, die Beſtimmung theils ſo z
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wohl im Allgemeinen, als das Intereſſe der Provinzen insbe
ſondere betreffenden Angelegenheiten diejenigen Gutachten ab-
zugeben, die Wir von ihm erfordern mochten, theils aber in
Betreff der Gegenſtände, welche der ſtandiſchen Verwaltung
überwieſen ſind, die außer dem Landtage vorkommenden Ge-
ſchafte wahrzunehmen. Jn letzterer Beziehung wollen Wir jedoch
Unſern getreuen Stäanden uüberlaſſen, inwiefern ſie mit dieſen
Geſchaften den geſammten Ausſchuß, einen innerhalb deſſelben
zu beſtellenden engern Ausſchuß oder einzelne Mitglieder be
auftragen wollen und behalten Uns die dieſerhalb erforder-
lichen nahern Beſtimmungen bis nach dem Eingang ihrer dies
fallſigen Erklarung vor.

Ferner überlaſſen Wir Unſeren getreuen Standen, ob ſie
bei der Zuſammenſetzung des Ausſchuſſes nach dem Verhalt-
niſſe der verſchiedenen Stande, wie ſie der H. 2. des beiliegen-
den Entwurfs enthält, ſtehen bleiben, oder Uns etwa Vorſchla-
ge machen wollen, wonach neben dem, in allen Fallen aufrecht
zu erhaltenden Verhaltniß der verſchiedenen Stande, auch noch
dasjenige der einzelnen Landestheile unter einander zu beruckſich-
tigen ſein wurde. Daß der Landtags Marſchall jederzeit Mit
glied des Ausſchuſſes ſei und darin den Vorſitz ſühre, liegt in
der Natur des Verhaältniſſes, und werden Wir zu dieſem Zwecke
jenen kunftig immer fur die ganze Zwiſchenzeit von einem Land
tage zum andern ernennen, ſo daß ſein Amt ſich erſt bei Er-
nennung des Landtags Marſchalls fur den nachſten Landtag
endigt.

Es ergeht nunmehr an Unſere getreuen Stande Unſere
gnaädigſte Aufforderung, ſo bald als moglich uüber den beikom-
menden Entwurf einer Verordnung wegen Einrichtung eines
ſtandiſchen Ausſchuſſes für den Sachſiſchen Provinzial
Verband ihr wohlerwogenes Gutachten abzugeben, und haben
Wir, damit Unſere definitive Entſchließung in dieſer Angelegen-
heit ihnen jedenfalls noch vor dem Schluſſe des gegenwartigen
Landtags eröffnet werden konne, Unſeren Landtags Kommiſſa
rius angewieſen Uns die betreffende Erklarung ſofort nach dem
Eingange einzureichen.

2. Standiſches Wahl Reglement.
Bei den Wahlen der Landtags Abgeordneten und deren

Stellvertreter in einzelnen Fallen zur Sprache gekommene Man-
gel haben zu einer genauen Prüfung des bisher in Unſeren ver-
ſchiedenen Provinzen beobachteten Wahlverfahrens Veranlaſſung
gegeben. Da ſich hiebei herausgeſtellt hat, daß die Anſichten
uüber die Erforderniſſe einer gultigen Wahl haäufig von einander
abweichen daher nicht uberall gleichmäßig verfahren worden und
es öfter den Wahlhandlungen an der zu Erreichung eines ſichern
Reſultats erforderlichen Genauigkeit gefehlt hat, ſo haben Wir
die Nothwendigkeit erkannt, dieſem Mangel durch Erlaſſung
eines allgemeinen Wahlreglements Abhulfe zu ſchaffen. Wir
laſſen daher Unſern getreuen Standen hiebei den Entwurf eines
ſolchen nebſt Motiven vorlegen, um darüber ihr wohl erwoge-
nes Gutachten abzugeben.

3. Forſt- und Jagd Polizei.
Nachdem die bei Uns nachgeſuchte Reviſion der Forſt und

Jagd Polizei Geſetze beendigt, und eine allgemeine Forſt und
Jagd Polizei Ordnung entworfen worden, in welcher die Be-
ſtimmungen der altern Forſt und Jagd Ordnungen mit den
ſeitdem ergangenen neuen allgemeinen Geſetzen und den Forde-
rungen der Gegenwart in Einklang gebracht worden iſt, ſo laſ-
ſen Wir Unſern getreuen Standen

1) den Entwurf zu einer allgemeinen Forſt- und Jagd Po
lizei- Ordnung fur die Preußiſchen Staaten,

2) die dieſem Entwurfe zum Grunde liegenden Motive,
zur Prüfung und zur gutachtlichen Aeußerung vorlegen.

4. Waldſtreu Berechtigung.
Unſere getreuen Stande des fünften Brandenburgſchen Pro

vinzial Landtages haben zur Beſeitigung der aus der ungere-
gelten Ausübung der Waldſtreu- Berechtigung hervorgehenden
Nachtheile allerunterthanigſt darauf angetragen:

eine Forſt Polizei Verordnung in Bezug auf die Waldſtreu
Berechtigung mit Beruückſichtigung der techniſchen Verhalt-
niſſe und bei gleicher Beachtung der Rechte der Verpflichte-
ten ſowohl als der Berechtigten entwerfen und dem nächſten
Landtage zur Berathung mittheilen zu laſſen.

Der Unſern getreuen Standen zur Prüfung und Berathung
vorgelegte Entwurf zu einer allgemeinen Forſt- und Jagd Po-
lizei- Ordnung enthält über die künftige Ausubung aller auf
den Waldungen haftenden Servitute der Art. VII. Ab-
ſchnitt 2. Tit. II. derſelben aber uber die Streulings-Berechti-
gung insbeſondere nahere Beſtimmungen, welche zum Zweck
haben, die aus der bisherigen Ausubung dieſer Servitute her
vorgegangenen Nachtheile in ſo weit fur die Folge zu beſeitigen,
als dies ohne zu große Gefahrdung ſchon erworbener Rechte
möglich iſt.

Da aber über die künftige Publikation dieſes allgemeinen
Forſt und Jagd Polizei Geſetzes vielleicht noch eine langere
Zeit hingehen durfte, ſo haben Wir eine beſondere Verordnung
wegen Ausuübung der Waldſtreu- Berechtigung zur eventuellen
vorläufigen Publikation entwerfen laſſen, welche Wir Unſern
getreuen Standen vorlegen laſſen, um die Prüfung dieſes Ent-
wurfs mit der Berathung uüber die allgemeine Forſt und Jagd
Tag ws zu verbinden und ſich gutachtlich darüber zu
außern:

ob dieſe beſondere Verordnung bis zur künftigen Emanirung
der allgemeinen Forſt und Jagd Polizei Ordnung als eine
vorlaäufige tranſitoriſche Verordnung in Ausführung zu brin
gen ſein werde.

5. Holzdiebſtahl.
Die allgemeine Reviſion des Geſetzes wegen Unterſuchung

und Beſtrafung des Holzdiebſtahls vom 7ten Juni 1821 iſt
ſo weit vorgeſchritten daß der aus dieſer Reviſion hervorgegan-
gene Entwurf eines Geſetzes, den Diebſtahl an Holz und an
deren Waldprodukten betreffend, Unſeren getreuen Standen zur
Prufung und Begutachtung vorgelegt werden kann.

Wir ſehen daher den gutachtlichen Aeußerungen derſelben
über den gedachten, hier beigehenden Entwurf entgegen.

6. Jagdvergehen.
Zur Beſeitigung der Zweifel, welche ſich bei Anwendung

der beſtehenden Strafbeſtimmungen über die Jagdvergehen ge-
zeigt haben, zur verhaältnißmaßigeren Beſtimmung der Strafen
dieſer Vergehen und zur wirkſameren Verhutung derſelben mit-
telſt Vereinfachung des Unterſuchungs- und Beweis- Verfahrens,
iſt fur rathſam befunden, ſowohl die Strafen der auf fremden
Jagdrevieren verubten Jagdvergehen, als auch das dabei zu
beobachtende Verfahren in einer allgemeinen Verordnung feſt
zuſtellen.

Nachdem jetzt der Entwurf zu dieſer Verordnung ausgear-
beitet worden iſt, wird derſelbe Unſeren getreuen Standen hier-
durch zur Prufung und Begutachtung vorgelegt.

7. Laudemialpflichtige Grundſtücke.
Ueber die Frage: Ob der Laudemialpflichtige berechtigt ſei,

bei der Veraäußerung ſeines Grundſtucks das fur die Ablöſung
von Dienſten, Abgaben, Grundgerechtigkeiten und anderen La-
ſten gezahlte Kapital von dem Kaufwerthe des Gutes bei Be
rechnung der Lehnwaare in Abzug zu bringen? ſind Zweifel
entſtanden, zu deren Beſeitigung Wir ein Geſetz haben entwev-
fen laſſen, welches mit den Motiven Unſeren getreuen Standen
hierbei zur Erklarung zugeht.
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Denſisns -Reglement fur die Beamten des
höheren Lehrſtandes.

Jn Erwaägung, daß es an einer Penſions Anſtalt fur die
Beamten der hoöheren Lehranſtalten zur Zeit ganz fehlt, und
unter Beruckſichtigung der deshalb von einer andern Stande-
Verſammlung geſchehenen Anregung, haben Wir ein auf Bes-
ſeitigung dieſes Bedürfniſſes abzweckendes Penſions Reglement
entwerfen laſſen, welches mit den Motiven beifolgt und uber
welches Wir ebenfalls das ſtandiſche Gutachten erwarten.

9. Legitimations-Atteſte beim Pferdehandel.
Nicht minder erwarten Wir auch die gutachtliche Erkla

rung des Landtags uüber den beigehenden Entwurf einer Ver-
ordnung, die Wicedereinführung der Legitimations- Atteſte beim
Pferdehandel betreffend, welcher in der Abſicht, den in einigen
Gegenden der Monarchie wieder haäufiger gewordenen Pferde
diebſtahlen zu ſteuern, ausgearbeitet worden iſt.

10. Strom und Deich-Ordnung.
Die in den Landesgeſetzen und provinziellen Verordnungen

enthaltenen Beſtimmungen uüber die Benutzung der offentlichen
Fluüſſe und über die Rechte und Verbindlichkeiten der Uferbe-
itzer in Beziehung auf ſolche Fluſſe, ſo wie uber die Anlegung

und Unterhaltung von Dammen und über die Vertheilung der
Deichlaſt, haben ſich als unzureichend erwieſen. Um den dar-
aus entſtehenden Nachtheilen zu begegnen haben Wir eine Re-
viſion derſelben angeordnet und die fur die Strom und Ufer-
Polizei der oöffentlichen Fluſſe und für das Deichweſen erfor-
derlich ſcheinenden anderweitigen Beſtimmungen in zwei von
einander getrennten Entwurfen zuſammenſtellen laſſen, welche
Wir in den Anlagen nebſt den dieſelben entwickelnden Motiven
Unſern getreuen Staänden mit der Aufforderung zufertigen, ſich
der Berathung derſelben zu unterziehen. Beide Geſetzentwürfe
erkennen die vorhandenen, landesherrlich beſtatigten Deich und
Uferbau-Statuten (Ordnungen, Reglements) bis zu einer mit
Unſerer Genehmigung erfolgenden Abanderung als gultig an
in Beziehung auf dieſe ſind die in den Erſteren enthaltenen Be
ſtimmungen alſo nur ſubſidiariſche, und es wird demnachſt die
Reviſion der beſtehenden Statute dieſer Art Gelegenheit geben,
diejenigen Abweichungen von den allgemeinen in den vorliegen-
den Entwurfen enthaltenen Beſtimmungen zu bezeichnen, wel-
che auf Obſervanz, Gewohnheit oder auf ſpeziellen Rechtstiteln
beruhen und als Partikularrecht anzuerkennen ſein werden.

Sollte es aber Unſern getreuen Standen wunſchenswerth er
ſcheinen, daß außer jenen immer nur fur einzelne Verbande
guültigen Statuten auch noch provinzialgeſetzliche Beſtimmungen
aufrecht erhalten werden, welche zur Zeit noch in Kraft ſind,
von den Vorſchriften der beiliegenden Entwurfe abweichen und
deren Gultigkeit nicht bereits durch die Aufrechthaltung der vor-
handenen landesherrlich beſtatigten Deichordnungen oder Statute
einſtweilen als fortdauernd anerkannt worden, ſo uüberlaſſen Wir
ihnen, dieſelben unter beſtimmter Angabe derjenigen Verordnung,
in welcher ſie enthalten ſind, zu bezeichnen, und behalten Wir
es Unſerer weiteren Entſchließung vor, ob dergleichen Beſtim
mungen, als abweichendes Provinzialrecht, mit den vorliegenden
allgemeinen Geſetzen zu publiziren ſein.

11. Bergrecht.
Um den Antragen Unſerer getreuen Stande und mehrfal-

tigen Bitten der Bergbau-Jntereſſenten zu entſprechen welche
um die Aufhebung mehrerer Beſtimmungen der Provinzial-
Berg-Geſetze, um die Einführung einer gleichförmigen und den
gegenwärtigen Bedurfniſſen der vortheilhafteſten Benutzung der
unterirdiſchen Schatze entſprechenden Verwaltungs Norm bei

Uns eingegangen ſind, iſt es rathſam befunden, die Verhaltniſſe
der Bergeigenthümer gegen den Staat, gegen die Grundeigen-
thumer und unter einander feſtzuſtellen, und diejenigen berg-
rechtlichen Beſtimmungen, welche neben dem gemeinen Berg-

rechte in den verſchiedenen Provinzen als gültig beizubehalten
ſein werden, zuſammen zu faſſen.

Nachdem jetzt der Entwurf eines gemeinen Bergrechts,
einer Jnſtruction über die Verwaltung des Bergrechts und der
als provinzialrechtlich beizubehaltenden bergrechtlichen Beſtim
mungen ausgearbeitet worden iſt wird derſelbe Unſeren getreuen
Standen zur Prufung und Begutachtung vorgelegt, und ſehen
Wir den Aeußerungen und Erklärungen derſelben über diefen
Entwurf baldigſt entgegen.

12. Errichtung von Ober-Appellations-
Gerichten.

Zur Verbeſſerung der Einrichtungen der Rechtspflege, und
um der Aburtelung der Prozeſſe auch in zweiter Jnſtanz die mög-
lichſte Furſorge zu gewähren hat Unſer Staats Miniſterium
eine nähere Prufung veranlaßt:

ob und unter welchen Modificationen es zweckmaäßig ſein
möchte, beſondere Ober-Appellations- Gerichte als ſelbſtſtän-
dige Spruchbehörden der zweiten Jnſtanz für alle wichtigeren
Rechtsſtreitigkeiten auch in denjenigen Provinzen zu bilden,
wo ſolche zeither noch nicht beſtanden haben.

Wenn nun auch dieſe Angelegenheit verfaſſungsmaäßig nicht zu
denen gehoöort, deren Vorlegung zur ſtändiſchen Berathung nach
dem Geſetze wegen Anordnung der Provinzialſtände vom 5. Juni
1823 geeignet ſind, ſo finden Wir Uns doch in dem beſondern
Falle, aus Rückſicht auf den Zuſammenhang dieſer Einrichtung
mit den Intereſſen der Provinz bewogen, die Anſichten Unſerer
getreuen Stande uber dieſen Gegenſtand zu vernehmen. Wir
laſſen denenſelben daher die uber die allgemeine Vorfrage abge-
faßte Denkſchrift: ob die Errichtung beſonderer Ober-Appella-
tions- Gerichte in jeder Provinz wünſchenswerth ſei? zur guts-
achtlichen Aeußerung vorlegen.

13. Jrren-Anſtalt.
Nachdem von Unſers Hochſeligen Herrn Vaters Mafeſtät

in dem Landtags- Abſchiede vom 31. December 1838, nach dem
Antrage Unſerer getreuen Stande, die Erbauung einer Jrrene,
Heil- und Pflege Anſtalt fur die Provinz Sachſen auf dem dazu
bereits erkauften bei der Stadt Halle belegenen Grundſtücke ge-
nehmigt worden iſt, hat Unſere Ober- Bau Deputation auf
den Grund der Verhandlungen der Deputirten Unſerer getreuen
Stande und der mit dem Medizinal-Rathe Dr. Damerow
genommenen Ruckſprache, den Bauplan zu einer ſolchen Anſtalt
vollſtändig ausgearbeitet.

Nach dieſem Bauplan, welchen Wir hiebei nebſt den ſpe-
ziellen Koſten- Anſchlaägen, Unſeren getreuen Staänden vorlegen
laſſen, iſt zur Errichtung dieſer Anſtalt, wenn dieſelbe (nach
dem angenommenen Beduürfniß) fur 400 Jrre angelegt wird,
die Summe von 260,000 Thlr. erforderlich. Die Unſeren ge
treuen Standen zur Verwendung fur dieſen Zweck überwieſenen
Gelder betragen indeß, einſchließlich der davon aufgebrachten
Zinſen nur 134,000 Thlr. ſo daß der zur vollſtandigen Dek-
kung der Baukoſten noch nothige Zuſchuß, welcher nach der
Beſtimmung des Landtags Abſchieds vom 31. December 1838
durch Beitrage des ſtandiſchen Verbandes der Provinz Sachſetn,
einſchließlich der Altmark, aufgebracht werden ſoll, ſich auf etwa
126,000 Thlr. belauft.

Jn der beigeſchloſſenen Denkſchrift Unſers Miniſters der
geiſtlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten iſt aus-
geführt worden, daß es nicht zu umgehen ſein werde, die Jr-
ren Anſtalt in der projectirten Art und Ausdehnung zu erbauen.

Jndem Wir nun Unſeren getreuen Standen den uüber die Be-
)ürfnißfrage von dem Ober-Praſidenten an den Miniſter des Jn
nern erſtatteten Bericht vom 31. December 1840 mit ſeinen Anla-
gen mittheilen und Sie zugleich darauf aufmerkſam machen, daß
bei Erbauung einer auf Unterbringung einer geringeren Anzahl von
Jrren berechneten Anſtalt nach der Meinung Unſerer Ober-Bau-

end



Deputation die Koſten Erſparniß verhaltnißmaßig nicht bedeutend
ſein wurde, fordern Wir Unſere getreuen Stande auf, über die
definitive Erledigung dieſer Angelegenheit, deren Beſchleunigung
tm Intereſſe der Provinz ſehr dringend erſcheint, naher zu be
rathen und zu beſchließen, damit bei dem Eintritt des nachſten
Fruhjahrs mit der Ausführung des Baues vorgeſchritten werden
könne. Sollten Unſere getreuen Stande der Meinung ſein, daß
mit geringeren Mitteln der Zweck erreicht werden koönne, ſo ſtellen
Wir ihnen anheim, unter Verabredung mit dem zum Director
der Anſtalt beſtimmten Arzte einen bewährten Architecten mit
Anfertigung eines anderweiten Plans und Anſchlags zu beauf-
tragen, Uns denſelben zu weiterer Entſchließung einzureichen und
Uns über die Ausführung ihre Vorſchlage zu eroffnen.

14. Feuerſocietäs-Angehoörigkeit.
Aus der angeſchloſſenen Denkſchrift geben Wir Unſern ge-

treuen Ständen zu erſehen, welche Zweifel uber die Feuer So
cietäts-Angehörigkeit der Ortſchaften Prohſe, Goörzke, Lim-
bach, Berg Genthin und Roöſchenrode in Verbindung mit der
neuen Organiſation des Feuer-Societäts- Weſens der Provinz
hervorgetreten, und welche einſtweilige Maaßregeln in die-
ſer Beziehung getroffen ſind. Wir erwarten das Gutachten Un
ſerer getreuen Stände, wie dieſer Gegenſtand definitiv zu
reguliren und ob es aus den in der Denkſchrift angefuhrten
Grunden nicht angemeſſen ſein möchte, unter vorlaäufiger Beibe-
haltung des bisherigen Interimistici, die definitive Regulirung
ſo lange auszuſetzen, bis die noch im Werke begriffene Reorga-
niſation der Magdeburger und Halberſtädter Land Feuer So-
cietät vollendet ſein wird.

15. Ablöſung der Erbpachtsleiſtungen.
Die auf Veranlaſſung der von den getreuen Standen der

Mark Brandenburg und der Niederlauſitz vorgetragenen Beden-
ken gegen die in der Ablöſungs- Ordnung vom 7. Junius 1821
angeordnete unbedingte Ablösbarkeit der Leiſtungen aus Erb-
pachts-Contracten haben zu dem Entwurfe einer Verordnung
gefuhrt, die Wir nebſt ihren Motiven Unſeren getreuen Stan-
den ebenfalls zur gutachtlichen Erklärung zugehen laſſen.

16. Verjährungs-Friſten.
Jn dem Geſetze wegen Einfuhrung kurzerer Verjahrungs-

friſten vom 31. Maärz 1838 und in der Declaration des H. 54.
Tit. 6. Th. I. Allgem. Landrechts von demſelben Tage, betreffend
die Verjährungsfriſt bei einer Schadenerſatz- Forderung, ſind
die entgegenſtehenden provinzialrechtlichen Vorſchriften nicht auf
gehoben worden. Da die letztern bedeutend längere Friſten fur
die Verjahrung anordnen, ſo haben mehrere Gerichtsbehoörden
die Aufhebung dieſer provinzialrechtlichen Vorſchriften in Antrag
gebracht.

Mit Ruckſicht auf den 9. 61 der Einleitung zum Allgem.
Landrecht und in Erwägung,

daß eine ſolche Verſchiedenheit der Verjährunggsfriſten in
den einzelnen Provinzen erhebliche Uebelſtände fur die Be
wohner der übrigen Provinzen herbeiführt, deren Beſei-
tigung nicht bis zur vollendeten Redaction der Provinzial
rechte ausgeſetzt werden kann daß das in dem Geſetz vom
3t. März 1838 ausgeſprochene Motiv, die aus der langen
Dauer der allgemeinen Klageverjahrung fur eine große An
zahl von Forderungen hervorgehende Rechtsunſicherheit
zu beſeitigen, in erhöhtem Grade fur diejenigen Landes-
theile eintritt, in denen nach provinzialrechtlichen Be
ſtimmungen noch längere Verjahrungsefriſten gelten, als
das Allg. Landrecht vorſchreibt;

endlich

daß weder in den beſondern Verhältniſſen der Provin
zen, noch ſonſt irgend ein Grund aufzufinden iſt, der
fur die Beibehaltung dieſer Abweichungen von den all
gemeinen Landesgeſetzen ſpricht,

iſt die mit den Motiven hier beigefugte Verordnung entwor-
fen worden und wollen darüber die gutachtliche Erklärung
Unſerer getreuen Stande vernehmen.

17. Parzellirungen.
Schon auf dem zweiten im Jahre 1827 abgehaltenen

Landtage ſind Unſern getreuen Ständen die Grundſatze zur
Begutachtung mitgetheilt worden, wonach im Wege der Ge-
ſetzgebung eine landespolizeiliche Beſchränkung der Parzelli
rung bäuerlicher Grundſtucke, ingleichen veränderte Beſtim
mungen wegen Vererbung und Verſchuldung derſelben zu dem
Zwecke, um auf Erhaltung eines kräftigen Bauernſtandes hin
zuwirken, eingeführt werden ſollten.

Sowohl die in den eingegangenen ſtändiſchen Gutachten
gegen dieſe Vorſchläge gemachten Erinnerungen, als auch
anderweite Bedenken, ſind die Veranlaſſung geweſen, der Aus-
fuührung legislativer Maßregeln der gedachten Art bisher noch
Anſtand zu geben, und zuvoörderſt noch über die bezuglichen
thatſächlichen Zuſtände durch die Provinzial Behörden ſorg
faältige Ermittelungen anſtellen zu laſſen.

Die Reſultate derſelben enthält die ankliegende Zuſam-
menſtellung, und aus der ebenfalls beigefugten Denkſchrift
werden Unſere getreuen Stande entnehmen, in wie weit und
nach welchen Richtungen hin danach das Einſchreiten der Ge
ſetzgebung als gerechtfertigt und geboten erſchienen iſt.

Demgemaß ſind zwei verſchiedene Verordnungen entwor-
fen worden, wovon

a) die eine das bei Parzellirung von Grundſtucken jeder Art
zu beobachtende Verfahren beſtimmt

b) die andere Vorſchriften enthalt, wonach bei eintretender
Jnteſtat Erbfolge ländliche Beſitzungen vererbt werden
ſollen.

Dieſe beiden Geſetz Entwurfe laſſen Wir Unſern getreuen Stan
den, ſowie die zugehörigen Motive und eine über die Ausfüh
rung der zunachſt erwahnten Verordnung den Behörden zu
ertheilende Jnſtruktion mit der Aufforderung vorlegen, ſich dar
uüber nach vorgangiger reiflicher Berathung gutachtlich zu är
ßern.

18. Klaſfenſteuer.
Unſere getreuen Stande haben auf dem letzten Provinzial

Landtage auf die Kontingentirung der Klaſſenſteuer nach dem
Vorbilde der Rheinprovinz, jedoch mit mehrfachen, in der
abweichenden Verfaſſung der dortigen Provinz begründeten
Modificationen, gleichzeitig aber auf eine Erleichterung der Klaf-

ſenſteuer angetragen, weil von ihnen der jetzige Beitrag die
ſer Steuer, ſo wie das Verfahren bei deren Veranlagung den
Verhältniſſen der Provinz und der Beſteuerten nicht für ent-
ſprechend erachtet wird. Wir haben den Jnhalt der ſtändi-
ſchen dieſerhalb uüberreichten Denkſchrift ciner genauen Pru
fung unterwerfen laſſen, deren Ergebniſſe in der anliegenden
Denkſchrift zuſammengeſtellt ſind. Jndem Wir dieſelbe mit
dem Entwurfe eines Regulativs wegen Kontingentirung der
Klaſſenſteuer in der Provinz Sachſen in Folge der Erdffnung
im letzten Landtags Abſchiede Unſeren getreuen Ständen ver
tegen laſſen wollen Wir vor endlicher Beſchließung über dieſe
Angelegenheit ſchon weitere Erklärung erwarten
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Wir haben die Dauer des Landtages auf ſechs Wochen
beſtimmt, und verbleiben übrigens Unſeren getreuen Standen

in Gnaden gewogen.
Berlin, den 23. Februar 1841.

(gez.) Friedrich Wilhelm.
(gez.) Prinz von Preußen.
(gez.) Muühler. v. Rochow.

v. Ladenberg. Rother. v. Alvensleben. v. Werther.
Für den Kriegs Miniſter: v. Coſel. Eichhorn. v. Thiele.

zu Stolberg.
An

die zum Provinzial Landtage des Herzog-
thums Sachſen verſammelten Stande.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig
von Preußen c. entbieten Unſern getreuen Standen des Herzog-
thums Sachſen Unſern gnadigen Gruß.

Es wurde Unſerem Herzen eine große Freude bereitet ha
ben, wenn Wir die ſtets gehegte und oft ausgeſprochene lan-
desvaterliche Abſicht Unſeres in Gott ruhenden Herrn Vaters,
Unſern getreuen Unterthanen einen Erlaß an den ihnen auflie-
genden Steuern zu bewilligen, gleich bei dem Antritt Unſerer
Regierung hatten zur Ausführung bringen können. Unſere erſte
Sorge hat aber auf die Aufrechthaltung der Wuürde Unſerer
Krone und die Sicherheit der Unſerm Schutze anvertrauten
Lande gerichtet ſein muſſen. Unſere getreuen Stande werden da-
her mit Uns von der Nothwendigkeit durchdrungen ſein, daß bei
der jetzigen Lage Europas das Zuſammenhalten aller vorhandenen
Geldmittel gebietende Pflicht iſt, damit Wir, geſtützt auf Unſeres
Volkes treue Anhanglichkeit an Uns und Unſer Königliches Haus
und ſeine bewährte heldenmüthige Vaterlandsliebe, den kommen-
den Ereigniſſen mit ruhiger Zuverſicht entgegenſehen können. So-
fern es aber, wie Wir Uns gern der Hoffnung hingeben, Unſern
eifrigen Bemühungen gelingen ſollte, die Ausſicht auf einen
dauernden Frieden wieder feſter zu begrunden, geht Unſere landes-
väterliche Abſicht dahin, mit Eintritt des fur die anderweitige
Berechnung des Bedarfs Unſerer Haupt Verwaltung der Staats
ſchulden auf den 1. Januar 1843 angeordneten Zeitpunktes zu
gleich auch Unſern getreuen Unterthanen eine Ermaßigung in ihren
Abgaben zu gewahren. So wie Wir Uns der Hoffnung hingeben,
daß es, wenn nicht unguünſtige Verhältniſſe eintreten, Uns mög
lich ſein wird, in ſpateren Perioden den Erlaß noch weiter aus
zudehnen, ſo wiſſen Wir im Voraus, daß, wenn die Noth es
gebieten ſollte, Unſere getreuen Unterthanen zu den dann erforder-
lichen Opfern gern bereit ſein werden.

Dringendere Beſorgniſſe der Störung des europaiſchen Frie-
dens, als es die gegenwärtigen ſind, waren in den Jahren 1830
bis 1833 eingetreten, und hatten kriegeriſche Rüſtungen zur un-
abweislichen Nothwendigkeit gemacht. Die ungünſtige Lage,
in welcher ſich der Staatshaushalt bis zum Jahre 1826 befand,
und die Sparſamkeit, welche die unbefriedigenden Jahresab-
ſchlüſſe zur dringenden Pflicht machten, hatten nicht geſtattet, auf
die Erhaltung und Jnſtandſetzung des Kriegs- Materials die jahr
lich erforderlichen Verwendungen zu machen. Als daher die Noth
wendigkeit jener Rüſtungen eintrat, kam es nicht allein darauf
an, die Koſten zu beſtreiten, welche die Verſtarkung der bei den
Fahnen zu haltenden Mannſchaften die vielfaltiven Dislocationen
der Truppen und die Mobilmachung eines Theils der Amee erfor
derten, ſondern auch das Kriegs Material, ſowohl für die Trup-
pen als für die Feſtungen herzuſtellen und zu verſtaärken. Die
Summen, welche für dies Alles verausgabt worden ſind, haben
ſich in jenen drei Jahren auf 35,399,504 Thlr. belaufen. Die
Beſorgniſſe, welche die politiſchen Verhältniſſe erzeugten, und
mehr noch die, welche durch die in ihren Erſcheinungen ſo furcht-
bare Krankheit hervorgerufen worden, welche Unſer Vaterland in

Abſchluß des Zollvereins ſo manche, den Verkehr

jenen Jahren heimſuchte, hatten Stockungen in den Verkehr und
alle Unternehmungen gebracht. Es bedurfte der Unterſtützung
und Beſchaftigung der brodlos gewordenen Arbeiter.

Als jene Jahre der Bedrangniß uüberſtanden waren, und mit
der Wiederkehr des Verirauens und der Unternehmungsluſt der

bis dahin hem
mende Feſſel loöſte, machte ſich das Bedürfniß dem regen Eifer,
welcher ſich in Gewerbe uud Handel entwickelte, durch Chauſſee
und Kanal Bauten und durch Strom und Hafen Regulirungen
zu Hülfe zu kommen, in doppeltem Maaße geltend, und die
Weisheit Unſeres in Gott ruhenden Herrn Vaters ließ Jhn in re
ger Theilnahme an dem Wohl Seiner Unterthanen erkennen, da
die augenblickliche Lage, in welche jene größeren Ruüſtungen den
Staatshaushalt verſetzt, hier keine hemmende Rückſicht ſein dür-
fe, auch wenn zur Beſtreitung dieſer Ausgaben zu außerordent-
lichen Mitteln gegriffen werden müſſe. Dieſer Anſicht folgend,
ſind in den 11 Jahren von 1830 bis 1840:

auf den ChauſſeeBau, außer den gewöhnlichen Unterhal
tungskoſten und den für den Neubau etatsmaßig jährlich aus
geworfenen 500,000 Thlr. nicht weniger als 14,943,084
Thlr. verwandt worden.

Auch andere Bauten, namentlich die bisher zu wenig beachteten
Gefangniſſe und Straf-Anſtalten, haben große Verwendungen ver
anlaßt, und es finden ſich in jenen Jahren uber das was die
Etats dafür ausſetzen, 9,640,136 Thlr. verausgabt. Endlich
ergiebt ſich, daß die Meliorationen und mannigfaltigen Unter
ſtuützungen, welche des hochſeligen Königs Majeſtat in milder Be
ruckſichtigung des Unglucks fur die durch Eisgang, Ueberſchwem
mung u. ſ. w. herbeigefuührten Zerſtoörungen, in jenem Zeitraum
bewilligt hat, 1,125,866 Thlr. betragen.

Die großen im Ganzen auf 61,208,590 Thlr. ſich belaufen
den außerordentlichen Ausgaben konnten aus den gewoöhnlichen
Einnahmen nicht beſtritten, und nur allmahlig aus den jahrlichen
Ueberſchüſſen erſetzt werden. Es mußten außer den Beſtanden,
die Betriebsfonds der einzelnen ſelbſtſtandigen Verwaltungen die
Krafte der Geld- Jnſtitute in Anſpruch genommen und zu Vor-
ſchuſſen verſchiedener Art gegriffen werden.

Aller dieſer großen Verwendungen ungeachtet, iſt es der
weiſen Sparſamkeit des hochſeligen Koönigs Majeſtät gelungen,
die auf dieſen verſchiedenen Wegen entnommenen Summen wieder
ſo weit zu erſetzen daß Wir nach ſorgfältiger Prüfung die Hoff
nung ausſprechen konnen, daß die zu erwartenden Erſparniſſe des
laufenden und künftigen Jahres bei fortdauerndem Frieden genü-
gen werden, jene Ausgaben voöllig zu decken. Der Zuſtand in
welchen das Kriegs Material durch die oben erwahnten Verwen
dungen verſetzt worden, wird Uns uberdies fur den Fall eines
Krieges der Nothwendigkeit zur Wiederholung von Ausgaben in
ahnlichem Umfange fur dieſen ſpeciellen Zweck uberheben. Die
Tilgung der Staatsſchulden hat inzwiſchen ihren ungeſtorten und
erfolgreichen Fortgang gehabt. Ueber die Lage, in der ſie ſich
befindet, würde zwar, der beſtehenden Verfaſſung gemaß, erſt mit
der im Jahre 1843 eintretenden neuen Amortiſations- Periode ein
vollſtändiger Abſchluß zu machen, und eine Veroöffentlichung, wie
ſie durch den hier beiliegenden Bericht Unſerer Haupt Verwaltung
der Staats Schulden vom 1. Juni 1833 erfolgt, zu veranlaſſen
ſein. Um jedoch Unſern getreuen Standen ſchon jetzt eine klare
Ueberſicht zu gewahren, haben Wir eine vorlaufige Darſtellung
dieſer Verhältniſſe entwerfen laſſen, welche ihnen in der Anlage
zugeht.

Wenn Wir bei dieſer Lage Unſerer Finanzen und nach
ſorgfältiger Erwägung der mit der Bevolkerung nothwendig
ſteigenden Ausgaben der gewöhnlichen Verwaltung und der
außerordentlichen Verwendungen, welche das Wohl Unſerer
Unterthanen noch fur die Folge in Anſpruch nehmen wird,
Uns in den Stand geſetzt ſehen, Unſern getreuen Standen die
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Erwartung auszuſprechen, daß Wir mit dem Anfange des
Jahres 1843 einen Erlaß in den Steuern von 1,500,000 bis
1,600,000 Rthlr. werden eintreten laſſen konnen, ſo gereicht
es Uns zur beſondern Genugthuung, daß Wir darin nur das
Anerkenntniß der Dankbarkeit ausſprechen, zu welchem Wir
Uns für die weiſe Sparſamkeit Unſeres in Gott ruhenden Herrn
Vaters und Seine landesvaterliche Sorge fur Unſere Lande
und Unterthanen Jhm verpflichtet fuüühlen.

Ueber die Art und Weiſe in welcher dieſer Steuer-Erlaß
am zweckmäßigſten zu benutzen ſein wird, wollen Wir ohne
Vernehmung der Wünſche Unſerer getreuen Stande nicht ent

eiden.W Wir laſſen ihnen daher in der Anlage eine Denkſchrift zu

gehen, welche eine nähere Entwickelung über den Ertrag und
die Verhältniſſe der verſchiedenen Staats und Geld Leiſtungen
und zugleich Andeutungen darüber enthalt, bei welchen von
ihnen zur Erfüllung Unſerer Abſicht, die Erleichterungen vor
zugsweiſe den armeren Klaſſen der Steuerpflichtigen zu gewah
ren, eine Ermaßigung am angemeſſenſten anzuordnen ſein wird.
Jndem Wir ſie auffordern, Uns Behufs Unſerer weitern Ent-
ſchließung ihre gutachtliche Anſicht über dieſe Angelegenheit aus
zuſprechen, wollen Wir ihrer Erwägung zugleich anheim geben,
ob ſie es zur Beförderung des Wohles des Landes etwa vor

ziehen, wenn Wir ſtatt des Steuer Erlaſſes eine mindeſtens
gleiche, unter die verſchiedenen Provinzen nach Maaßgabe des
Ertrags der Klaſſen Mahl und Schlacht Steuer zu verthei-

lende jaährliche Summe den einzelnen Provinzen uüberweiſen und
durch die Landtage darüber Vorſchläge entgegen nehmen, in
welcher Art dieſe Gelder, welche Wir Jhrer Verwaltung an-
zuvertrauen beabſichtigen, zum Beſten der einzelnen Provinzen,
wo moglich unter Mitberückſichtigung des bei dem Steuer Er-
laß angedeuteten Zwecks der Erleichterung der aärmeren Klaſ-
ſen verwandt werden können, müſſen ſie aber zugleich darauf
aufmerkſam machen, daß eine ſolche Vertheilung nur ausfuhr-
bar iſt, wenn ſie gleichmaßig für Unſere geſammten Staaten
angeordnet werden kann.

Wir bleiben Unſern getreuen Standen in Gnaden ge-
wogen.

Berlin, den 23. Februar 1841.
(gez.) Friedrich Wilhelm.
(gez.) Prinz von Preußen.

Mühler. v. Rochow. v. Ladenberg.
Rother. v. Alvensleben. Eichhorn.
t v. Thiele. zu Stolberg.

An
die zum Provinzial Landtage des Herzogthums

Sachſen verſammelten Stande.

Berlin ,d. I. Maärz. Die heutige Preußiſche Staats-
Zeitung enthält unter der Ueberſchrift „Landtagsangele-
genheiten“)“ den Bericht uber die durch den Wirkl. Geh. Rath
und Ober-Praſidenten Herrn von Baſſewitz Exc. am geſtrigen
Tage erfolgte Eröffnung des Landtages fur die Provinz Branden-
burg, ſowie die desfallſigen Königlichen Eröffnungs-Oekrete.

Ferner giebt daſſelbe Blatt nachſtehenden Artikel:
Berlin, d. 28. Febr. Heute, am 28. Februar, wur-

den, außer dem Provinzial Landtage von Brandenburg und

Von den an Ort und Stelle zu veröffentlichenden Verhandlungen
der Provinzial Landtage wird die Staats Zeitung ſeiner Zeit das
allgemein Jntereſſantere ſofort nach dem Eingange der betreffenden
Blätter publiziren.

(Anmerk. der Preuß. Staats Zeitung.)

der Nieder Lauſitz auch die Provinzial Landtage von Pommern
und Rugen, Schleſien und der Ober-Lauſitz, Preußen, Po
ſen, Sachſen und Weſtphalen eroffnet.

Die huldreiche Anrede Sr. Majeſtat an die zu dieſen letz
teren ſechs Provinzial Landtagen verſammelten Stande lautet
eben ſo, wie der Eingang des Eröffnungs-Dekrets fur den
Brandenburgiſchen Provinzial Landtag. Das oben in der Chro-
nik des Tages abgedruckte Allerhöchſte Dekret vom 23. Februar
d. J., wegen eines künftig zu bewilligenden Steuer-Erlaſſes,
iſt den Standen dieſer ſechs Provinzen ebenfalls zur Berathung
vorgelegt, was auch hinſichtlich folgender, ſchon oben bei Bran-
denburg erwahnter, Gegenſtande der Fall iſt, welche letztere
ſonach von ſämmtlichen Provinzial-Landtagen begutachtet
werden ſollen. Es ſind dieſe Gegenſtände

1) Die Errichtung ſtandiſcher Ausſchuüſſe und Publikation
der Landtags Verhandlungen

Die Entwurfe:
2) eines Reglements zur Wahl der Landtags Abgeordne-

ten und ihrer Stellvertreter,
3) einer allgemeinen Forſt und Jagd Polizei Ordnung,
4) einer Verordnung wegen Ausubung der Waldſtreu-

Berechtigung,
5) einer Verordnung wegen Beſtrafung des Diebſtahks

von Holz und anderen Wald-Produkten,
6) einer Verordnung uüber die Beſtrafung der Jagdvergehen,
7) eines Geſetzes über die Strom und Ufer- Polizei der

öffentlichen Fluſſe,
8) eines Geſetzes uber das Deichweſen,
9) einer Verordnung darüber: ob der Beſitzer eines lau-

demialpflichtigen Guts berechtigt ſei, im Veraäußerungs Falle
das fur die Ablöſung von Dienſten, Abgaben c. gezahlte Ka-
pital von dem Kaufpreiſe des Grundſtücks bei Berechnung der
Lehnwaare in Abzug zu bringen

10) einer Verordnung wegen Wiedereinührung der Legi-
timations-Atteſte beim Pferdehandel

11) eines Penſions Reglements fur die Beamten der hoö-
heren Lehr Anſtalten

12) einer Verordnung wegen Beſchrankung der Ablosbar-
keit der Erbpacht-, Erbzins- und Zins-Gerechtſame,

13) einer Verordnung wegen des bei Parzellirung von
Grundſtucken jeder Art zu beobachtenden Verfahrens.

Zur beſonderen Berathung ſind geſtellt
a) fur Brandenburg, Pommern, Schleſien, Sach

ſen, Preußen, Poſen:
Entwurf einer Verordnung wegen der Jnteſtat-Erbfolge
bei Vererbung landlicher Beſitzungen.

b) fuör Brandenburg, Pommern, Schleſien, Sach-
ſen und Weſtphalen:
Die Propoſition wegen Errichtung von Ober Appellations
Gerichten als Spruchgerichten 2ter Jnſtanz.

c) fur Preußen, Brandenburg, Pommern, Poſen,
Sachſen:
Der Entwurf einer Verordnung, die Aufhebung der dem
Geſetz vom 31. Maärz 1838, wegen Einführung kurzerer
Verjahrungs-Friſten, entgegenſtehenden provinziellen und
ſtatutariſchen Beſtimmungen betreffend.

d) für Schleſien, Sachſen, Weſtphalen:
Entwurf des gemeinen Preußiſchen Berg Rechts und der
Jnſtruktion zur Verwaltung des Berg Regals.

e) fur Preußen, Pommern, Poſen:
Der Entwurf einer Verordnung betreffend die Unanwend-
barkeit der Beſtimmungen des Preußiſchen Landrechts von
1721, Lib. IV. Tit. 5. Art. 9. 69. 4 und 5, uüber die
nur ſubſidiare Verhaftung des neuen Beſitzers eines mit
Hypotheken belaſteten Grundſtücks.



für Schleſien allein:
Der Entwurf einer Verordnung uüber die Befugniſſe der
Kreisſtande, Ausgaben zu beſchließen und die Kreis-Ein-
geſeſſenen dadurch zu verpflichten.
Anderweite Einrichtung des Feuer-Societatsweſens.

g) für Sachſen allein:
Der Entwurf eines Regulativs wegen Kontingentirung

der Klaſſenſteuer.
Die profjektirte Erbauung einer Jrren-, Heil und Pflege

Anſtalt.
Prüfung des Feuer Societats Verhaltniſſes der mit der

Städte Ordnung nicht beliehenen Stadte, und der Land
Gemeinden, welche zu den aufgeloöſten Stadte- Feuer
Societaten gehoört haben.

b) für Weſtphalen allein:
Die Entwuürfe:

einer Deklaration des Geſetzes vom 13. Juli 1836, we-
gen der baäuerlichen Erbfolge

einer Legge Ordnung fur die Grafſchaften Tecklenburg
und Ober Lingen, einer anderen für den Kreis Luübbecke
und einer dritten für die Grafſchaft Ravensberg.

Die Abwickelung der Societats-Verpflichtungen aus den
früher beſtandenen Feuer Societaten.

Die Zurucknahme des Entwurfs eines Nachtrags zur Ge-
meinheitstheilungs- Ordnung für die Provinz Weſtpha

len und die Kreiſe Duisburg und Rees.
Die Angelegenheiten wegen der von der Weſtphaliſchen

Provinzial Hulfs-Kaſſe geforderten Zurückzahlung der ihr
früher uberwieſenen Beſtande der ehemaligen Reluitions-
und Fourage-Verpflegungs-Verguütigungs-Kaſſe zu Mun
ſter, und wegen

der von Mellinſchen Stiftung und des Verkaufs der da
zu gehörigen Salz- Gebaude.

Der Jntroitus des den Provinzial Standen von Preu-
ßen vorgelegten Allerhöchſten PropoſitionsDekrets lautet wort
lich folgendermaßen

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden Konig
von Preußen c. Entbieten Unſeren getreuen Standen, indem
Wir dieſelben ſeit Unſerer Thronbeſteigung zum erſten Male zu
einem ordentlichen Landtage berufen, Unſeren gnadigen Gruß.

Mit allem Vertrauen können Wir Uns verſichert halten,
daß wir Unſeren getreuen Standen ein landesvaäterliches Herz
entgegengetragen, ſo dieſelben uns eben die treue Geſinnung be
wahren werden, welche Unſer in Gott ruhender Vater als Sei-
nen höchſten Schatz bezeichnet hat.

Am Tage der Erbhuldigung in Unſerer Reſidenz zu Koö
nigsberg haben Wir Unſeren getreuen Standen eroöffnet, mit
welchen vor Gott gefaßten Vorſatzen Wir den Thron Unſerer
Vater beſtiegen haben Wir haben ſpaäter ausgeſprochen daß
dieſe mündlichen Zuſicherungen ſchwerer wiegen, als die, welche
die fruühere Gewohnheit in Urkunden faßte, und wiederholen
dieſen Ausſpruch heute vor den getreuen Staänden Unſeres Kö-
nigreichs Preußen im Gefühle Unſerer Verantwortlichkeit vor
dem höchſten Herrn, von dem Wir das Reich empfangen haben.
Sie mogen feſt vertrauen daß Wir die Rechte und die Ehre aller
Stande und Klaſſen Unſerer Unterthanen mit gleicher unausgeſetz-
ter Fürſorge beſchirmen und das Wohl einer jeden derſelben zu be-
fördern mit gleicher Liebe Uns werden angelegen ſein laſſen.

Unter Unſeren getreuen Standen werden wohl nur wenige
ſein, die den unvergeßlichen Huldigungs-Akt vom 10. September
nicht mitvollzogen haben. Sie werden Uns verſtehen, wenn Wir
der Wahrheit gemäß verſichern daß der Ton die Seele, mit wel-
cher ſie das Geloöbniß der Erbhuldigung geleiſtet, nicht bloß un-

vertilgbar und ewig jung in Unſerem Herzen leben wird, ſondern,
daß dieſe Erinnerung Uns die Kraft giebt mit wahrer Freudig
keit auch für die ſtandiſchen Verhältniſſe eine lebendigere Zeit zu
beginnen. Daß ſie eine gute, ſegensreiche Zeit ſei, hangt von
dem vertrauensvollen Eingehen in Unſere Abſichten, von dem
innigen Mitwirken, von dem Verſtandniß ab, auf welche Wir
bei Unſeren getreuen Provinzial Standen zuverſichtlich rechnen, und
durch welche allein die, in der Zeit liegenden, nimmer weg
zuleugnenden, daher ſcharf ins Auge faſſenden Beſtrebungen Miß-trauen zwiſchen Haupt und Glieder zu ſaäen zu Schanden ge

macht werden können. Auf die loyale Adreſſe des Huldi-
gungs-Landtages haben Wir in wohlerwogener Antwort und
mit wohlverdientem Vertrauen die Zuſage der Förderung und
Entwickelung des ſtandiſchen Weſens aus freiem Antriebe er
theilt. Als einen Beweis, wie ernſtlich es Uns um die Erful
lung dieſer Zuſage zu thun iſt, und des Vertrauens, mit wel
chem Wir Unſere getreuen Provinzial Stande ehren, welchen
Werth Wir auf das Erſprießliche ihrer Wirkſamkeit legen, mo
gen dieſelben die nachfolgenden Propofſitionen, inſonderheit die
erſte, welche auf die ſtandiſche Verfaſſung ſich bezieht und die
mittelſt beſonderen Dekrets vom heutigen Tage an ſie ergehende
Eröffnung, wegen eines zu bewilligenden Steuer-Erlaſſes, be
trachten.

u. ſ. w.
Wir haben die Dauer des Landtags auf ſechs Wochen be

ſtimmt, und verbleiben übrigens Unſeren getreuen Standen in
Gnaden gewogen.

Berlin, den 23. Februar 1841.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

An
die zum Provinzial Landtage des Koönig-
reichs Preußen verſammelten Stande.

Der Jntroitus des Allerhöchſten Propoſitions-Dekrets für
p. Poſenſchen Provinzial Landtag lautet dagegen wie nach
tehend:

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König
von Preußen c.

Entbieten Unſeren zum Provinzial Landtage des Großherzog-
W Poſen verſammelten getreuen Standen Unſeren gnadigen

ruß.
Nachdem Uns in Folge des Ablebens Unſeres unvergeßlichen

Herrn Vaters, des hochſeligen Konigs, Friedrich Wilhelm des
Dritten Majeſtät, die göttliche Vorſehung zum Throne berufen,
haben Wir, durchdrungen von dem Gefuhle der Uns damit auf
gelegten großen und heiligen Pflicht, öffentlich die feierliche Zu
ſage ertheilt, dieſe Pflichten mit der Hulfe des Allmachtigen
und ſo weit die von Jhm Uns verliehene Kraft es irgend ge
ſtatten wird, in ſtrengſter Gewiſſenhaftigkeit zu erfüllen, und
ſowohl das Ganze des zur Regierung Uns anvertrauten Staats,
als deſſen einzelne Beſtandtheile mit gleicher Gerechtigkeit und
Liebe zu umfaſſen. Dieſer Zuſage gemaß, haben Wir auch die
Uns neuerlich zugekommene, auf Erhaltung der Polniſchen Spra-
che und Nationalitat im Großherzogthum Poſen abzweckenden
Beſchwerden und Wunſche mit Ernſt geprüft, in Folge dieſer
Prüfung aber erkannt, daß Unſere mit der Verwaltung des
Großherzogthums beauftragten Ober-Behoörden ſich pflichtmaßig
haben angelegen ſein laſſen, die deshalb von des verewigten Kö-
nigs Majeſtat getroffenen Anordnungen gewiſſenhaft zur Aus
führung zu bringen, daß auch zur Zeit hinlangliche Gründe zur
weſentlichen Abanderung der bisher beobachteten Verwaltungs-
Grundſätze nicht vorliegen.

(Beſchluß in der erſten Beilage.)
d
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Erſte Beilage zu Nr. 52.
des

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Mittwoch, den 3. Maärz 1841.

Deutſchland.
'CBeſchluß des Artikels aus dem Hauptſtück.)

Wenn der Erfolg nicht allenthalben dem
Wunſche entſprach, die Unterthanen Polniſcher Abkunft,

ſo weit es die Verbindung des Großherzogthums mit einem
Deutſchen Staate moöglich macht, in ihren nationellen Erinne-

rungen und Sitten auf keine Weiſe zu ſtoren, vielmehr ſolchen
jede Beruckſichtigung zu widmen, ſo lag die Schuld beſonders
darin daß die Polniſchen Einwohner des Großherzogthums, ihr

eigenes Jntereſſe verkennend, es verabſaumen, ihre Sohne ſo
wohl dem hoöheren Staatsdienſt, als dem höheren Lehrerſtande

zu widmen und ſie auf den vorgeſchriebenen Wegen zu derjeni
gen Bildung, Geſchaftskenntniß und Wiſſenſchaftlichkeit hinzu

leiten, welche die Forderungen der Zeit fur beide Stande ge
bieteriſch erheiſchen, und die daher als unerlaßliche Bedingung

der Anſtellung in denſelben nachgewieſen werden muſſen.
Der Anſpruch, daß in den dazu verordneten Prufungen an

die Kandidaten darum, weil ſie Polniſcher Abkunft ſind, gerin-
gere Anforderungen, als an die Deutſchen, gemacht werden ſol
len, widerſtrebt nicht nur den Erforderniſſen der Staats Ver
waltung, ſondern auch der Ehre Unſerer Unterthanen Polniſcher
Abkunft ſelbſt, welche mit natuürlichen Fahigkeiten ſo reich aus
geruüſtet ſind, daß ſie nur des redlichen Willens und ernſten
Fleißes bedurfen, um es den Deutſchen in jeder Art der Aus
bildung gleich zu thun. Erſt dann, wenn auf dieſem Wege

ſich eine hinreichende Zahl gebildeter und hinſichtlich ihrer Ge
ſinnung bewahrter junger Manner findet, welchen Staats und

Lehr Aemter anvertraut werden konnen, wird es moglich ſeyn,
die Eingeborenen Polniſcher Abkunft denjenigen Antheil an der

JuſtizPflege, der Verwaltung und dem öffentlichen Unterrichte
im Großherzogthum einnehmen zu ſehen, welcher am ſicherſten
dazu beitragen wird, billige Wunſche hinſichtlich der Erhaltung
und Ausbildung der Sprache und Nationalitat zu befriedigen.

Wenn Wir nun gleich die Beſeitigung der Schwierigkeiten,
welche die Verwaltung eines von verſchiedenartigen Volksſtam-

men bewohnten Landestheils mit ſich fuhrt, hiernach vorzuglich
von dem Entgegenkommen Unſerer Polniſchen Einwohner des
Großherzogthums, ohne welches alle Unſere auf Erfullung ihrer
billigen Wunſche gerichteten Abſichten und Maßregeln fruchtlos

bleiben wuürden, erwarten muſſen, ſo haben Wir doch, um die
ſelben zu dieſem Entgegenkommen aufzumuntern und ihr Ver
trauen zu befeſtigen, ſogleich noch andere auf Erfüllung jener
Wünſche abzweckende Anordnungen getroffen. Es iſt deshalb
nicht nur die Zahl der an ſtudirende Zöglinge Polniſcher Ab
kunft wahrend ihrer wiſſenſchaftlichen Vorbereitung und ihrer
erſten Dienſtzeit bei den Behörden zu verabreichenden Unter
ſtützungen vermehrt, ſondern auch die Errichtung von Lehrſtuh
len für die Slaviſchen Sprachen und deren Literatur bei den
Univerſitaten von Berlin und Breslau verordnet worden Wir
haben befohlen auf die Anſtellung von Lehrern, welche bei un
erlaäßlicher Grundlichkeit ihrer ſonſtigen Ausbildung und bei Zu
verlaſſigkeit des Charakters, der Polniſchen Sprache vollig mach
tig ſind, bei den höheren Bildungs Anſtalten des Großherzog
thums moglichſt Bedacht zu nehmen, damit der Unterricht, ſo

re

weit der Zweck der Vorbereitung zu den Univerſitats- Studien
es geſtattet, neben der Deutſchen auch in der Polniſchen Spra-
che ertheilt werden kounne. Auch bei den Gerichtsbehoörden des
Großherzogthums wird durch die von Uns bewilligten Mittel
die Anſtellung von Beamten, welche der Polniſchen Sprache
machtig, und wo moiglich, der Polniſchen Nationalitat angehoö
rig ſind, befoördert werden.

Hauptſachlich aber wird es Uns zur Genugthuung gereichen,
wenn die Rittergutsbeſitzer ſich ſelbſt oder ihre Sohne in den zu
Erlangung der Landraths-Aemter erforderlichen Kenntniſſen im-
mer mehr ausbilden, um die zum Nachweiſe ihrer Qualifica-
tionen erforderliche Prufung zu beſtehen, in welchem Falle auf
ſelbige, bei Beſetzung dieſer Aemter angemeſſene Rückſicht genom
men werden wird. Endlich haben Wir zur Befoörderung auch
der gewerblichen Thaätigkeit des Großherzogthums Unſerem Fi-
nanz- Miniſter die Ausführung der bereits vorbereiteten Chauſſee-
Bauten, ſo weit es die Verhaltniſſe geſtatten, zur Pflicht ge
macht, werden auch die irgend zulaſſigen Antrage der Kreis-
ſtande auf die Beförderung von Chauſſee Anlagen durch Unter-
ſtutzungen aus Staatskaſſen, ſo wie alle anderen ahnlichen ge
meinnuützigen Unternehmungen gern beruückſichtigen.

Nachdem Wir auf ſolche Weiſe den getreuen Standen Un
ſere Abſicht, billigen und mit dem Wohle Unſerer ganzen Mo
narchie vereinbaren Wunſchen entgegen zu kommen, um dem
Großherzogthume Beweiſe Unſerer landesväterlichen Liebe zu ge-
ben, dargelegt haben, erwarten Wir dagegen, daß der Land
tag weiter hinausgehende, dem Verhaltniſſe des Großherzogthums
zum Staate widerſprechende Antrage, durch deren Aeußerung
nur Aufregung und Verwirrung hervorgerufen und die ruhige
Ausbildung der Verhaltniſſe geſtort wird, nicht erneuern, ſon-
dern mit Vertrauen den weitern von Uns zu ergreifenden Maß-
regeln entgegenſehen wird.

Wir gedenken mit hoher Freude und Befriedigung des leb-
haften und innigen Ausdrucks der Liebe und Anhanglichkeit,
womit alle Stande der Provinz, bei der Erbhuldigung in Kö-
nigsberg Uns ihre Gelubde in gleichem Geiſte und Gefuhle dar-
gebracht haben. Wir halten den Eindruck dieſes feierlichen, Uns
unvergeßlichen Moments mit dem zuverſichtlichen Vertrauen in
Unſerm Herzen feſt, daß auch in unbefangener und dankbarer
Anerkennung deſſen, was fur die wahre Wohlfahrt des Groß-
herzogthums ſeit ſeiner Vereinigung mit der Monarchie ſchon
geſchehen iſt, und noch geſchehen ſoll, die Ritterſchaft deſſelben
mit den Staädten und Landgemeinden ſich ſtets eben ſo zu glei-
chem Geiſte und Gefühle verbunden finden wird. Wir werden
die ſprechendſte Gewahr dafur finden daß jene Uns in Königs
berg entgegen gebrachte Huldigung nicht bloß Folge augenblick
licher, durch äußere Umſtande hervorgerufener Aufwallung ge
weſen, ſondern aus tieferer Wurzel in Gemuth und Geſinnung
entſproſſen iſt.

Die Zuverſicht, daß dem alſo ſei, giebt Uns, da Wir
entſchloſſen ſind, die ſtandiſchen Jnſtitutionen Unſeres Landes
immer mehr zu beleben, und einer erſprießlichen Ausbildung
näher zu führen, inſonders die Kraft, auch fur die ſtandiſchen
Verhältniſſe eine lebendigere Zeit zu beginnen. Daß ſie eine
gute ſegensreiche Zeit ſei, hangt von dem vertrauensvollen
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Eingehen in unſere Abſichten, von dem innigen Mitwirken,
von dem Verſtandniß ab, auf welche Wir bei Unſeren getreuen
Provinzial Standen zuverſichtlich rechnen.

Als einen Beweis des Königlichen Vertrauens, mit dem
Wir unſere getreuen Provinzial Stande ehren, und des Werths,
welchen Wir auf ihren Beirath legen, mogen dieſelben die nach-
folgenden Propoſitionen, inſonderheit die erſte, welche auf die
ſtaändiſche Verfaſſung ſich beziehet, und die mittelſt beſonderen
Dekrets vom heutigen Tage an ſie ergehende Eröffnung, wegen
eines zu bewilligenden Steuer Erlaſſes, betrachten.

u. ſ. w.
Wir haben die Dauer des Landtages auf ſechs Wochen

beſtimmt und verbleiben übrigens Unſern getreuen Standen in
Gnaden gewogen.

Berlin, den 23. Februar 1841.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

An
die zum Provinzial Landtage des Groß-
herzothums Poſen verſammelten Stande.

Außer den oben bemerkten, von ſämmtlichen gegenwär-
tig verſammelten Provinzial Landtagen zu berathenden Gegen
ſtaunden, liegen den Provinzialſtanden von Preußen und Poſen
noch beſonders vor:

a) Preußen:
Die Entwurfe:

einer Verordnung wegen Veranlagung des Realſchutzgel-
des, ſo wie wegen Erleichterung der kleineren Eigen
kathner-Etabliſſements

eines Regulativs fur die Einrichtung und Verwaltung des
der Provinz bewilligten Meliorations-Fonds;

einer Fiſcherei- e fur:
1) das friſche2) das Kuriſche Haff,
3) die Binnengewaſſer.

Poſen:
Der Entwurf einer neuen Fiſcherei-Ordnung.

Vorſtehende Ueberſicht laßt deutlich die Wichtigkeit und
den Umfang der ſchwierigen Aufgabe erkennen, deren Loöſung
von den jetzt zuſammenberufenen Provinzial Standen erwar-
tet wird.

Berlin, den 1. März. Se. Majeſtät der König haben
den bisherigen Erzprieſter Franz Carolus zu Mehlſack zum
wirklichen Domherrn an der KathedralKirche zu Frauenburg
Allergnädigſt zu ernennen, und die diesfällige NominationsUr-
kunde Allerhöchſtſelbſt zu vollziehen geruht.

Des Königs Majeſtät haben die Ernennung des zeitherigen
Regens des Prieſter Seminars zu Gneſen, Profeſſor Johann
Dabrowski, zum Domherrn an dem Metropolitan Kapitel
zu Poſen zu beſtätigen und die desfalls ausgefertigte Urkunde
Allerhöchſtſelbſt zu vollziehen geruht.

Das Zte Stuck der Geſetz Sammlung, welches heute aus-
gegeben wird enthalt: unter
Rr. 2138. Den Vertrag zwiſchen Preußen und Heſſen Hom-

burg, den erneuerten Anſchluß des Landgräflich Heſ
ſiſchen Ober Amts Meiſenheim an das Preußiſche
Zoll und indirekte Steuer-Syſtem betreffend. Vom
5. December 1840, und die Allerhöchſten Kabinets-
Ordres:

2139. vom 4. Januar 1841, betreffend die Einſchaätzung
der Gutsbeſitzer zur Klaſſen Steuer und die Pruü
fung ihrer Reklamationen gegen dieſelbe; ferner,

2140. vom 12. Januar 1841 nebſt Tarif, nach welchem
die Abgabe fur Benutzung der Oder-Brucke bei Op
peln zu erheben iſt, und

„„2141. vom 16. ejsd., betreffend den Tarif zur Erhöhung
der Abgabe fur den Bromberger Kanal nebſt gedach
tem Tarif.

Berlin, den 1. März 1841.
Debits-Komtoir der Geſetz-Sammlung.

Se. Excellenz der Geheime Staats Miniſter und Chef der
2ten Abtheilung im Miniſterium des Königlichen Hauſes, von
Ladenberg, iſt von hier nach Zehdenick abgereiſt.

Berlin, d. 27. Febr. Aus zuverläſſiger Quelle wird uns
mitgetheilt, daß die Veranſtaltung einer großen National-Ge-
werbegusſtellung in Anregung gebracht worden ſei, damit auf
dieſe Weiſe die Fortſchritte der Gewerbethatigkeit im preußiſchen

Staate ſeit dem Jahre 1827, wo die letzte große Ausſtellung der
Art ſtatt hatte, ſich klar und offenkundig zu immer groöße-
rer Aufmunterung der Gewerbeklaſſen herausſtellten. Als die
Vorſteher des Gewerbe Vereins den Mangel eines paſſenden
und fur dieſen großartigen Zweck ſattſam geräumigen Lokales als
ein ſich entgegenſtellendes großes Hinderniß mit Bedauern an
den Tag legten, erklärte Se. Königl. Hoh. der Prinz von Preußen
ſich bereit, fur die Zeit der Ausſtellung das große Exerzierhaus
des 2. Garderegiments dem Gewerbe- Verein zu uberlaſſen und
bot zugleich zur Bewachung der ausgeſtellten Gegenſtände wäh
rend der Nacht hinreichende Militairwachen an. Wir duürfen
alſo hoffen, daß der ausgeſprochene Wunſch, in Beruckſichtigung
der Wichtigkeit der Sache bald in Erfullung gehen werde, in-
dem ſich in allen Staaten, wo ſolche National-Gewerbeausſtel-
lungen Statt finden der große Einfluß derſelben auf die regere
Entfaltung der Gewerbethatigkeit in den lautſprechendſten Be
weiſen bekundet hat.

Berlin. Jn einer Bekanntmachung, welche das Co
mité fur die Berlängerung der Berlin-Potsdamer Eiſenbahn auf
Magdeburg und Hamburg“ unterm 23. Februar d. J. erlaſſen
hat, heißt es: „„Denjenigen Herren welche fur den Bau einer
Eiſenbahn von Berlin nach Hamburg uber Potsdam, Branden-
burg, Genthin, Stendal, Salzwedel und Luneburg, und ver-
mittelſt einer Zweigbahn uber Genthin nach Magdeburg gezeich-

e e m

net, und in Folge deſſen pCt. von der Aktienſumme eingezahlt
haben, ſind wir zu der Anzeige verpflichtet, daß nach der Be-
ſtimmung Sr. Majeſtät des Königs auf die nachgeſuchte Konzeſ
ſionirung einer Bahnanlage von Potsdam nach Magdeburg, mit
Rückſicht auf das in Ausfuhrung begriffene Unternehmen einer
Eiſenbahn nach Cöthen, fur jetzt nicht einzugehen iſt. Ebenſo
haben Allerhöchſtdieſelben dem Geſuch um Ertheilung der Kon-
zeſſion fur eine Eiſenbahnanlage von Potsdam uüber Genthin und
Tangermuünde auf dem linken Elbufer nach Hamburg, zur Zeit
nicht Folge zu geben geruhet, vielmehr zunachſt das Projekt ei-
ner Eiſenbahn auf dem rechten Elbufer von Berlin nach Ham-
burg vorzugsweiſe zur Beruckſichtigung geeignet erachtet, ſo daß
dieſes Projekt weiter einzuleiten und von dem auf dem linken
Elbufer vorläufig abzuſehen iſt. Da hiernach die Allerhochſte
Entſcheidung nur eine vorläufige, keinesweges aber eine definitive
iſt, und da die Konzeſſionirung der auf dem rechten Elbufer pro-
jektirten Bahn an Bedingungen geknupft worden, welche inner-
halb eines Zeitraums von 6 Monaten erfuüllt werden muſſen, ſo
glauben wir, die Hoffnung, unſer Vorhaben ganz oder theil-
weiſe auszufuhren, noch nicht aufgeben zu durfen. Aus dieſem
Grunde haben wir den vorhandenen Beſtand, welcher noch et
wa der zu den Vorarbeiten eingezahlten Summe betragt,
zinstragend bis zu dieſer Allerhöchſten Entſcheidung untergebracht,
und behalten uns vor, ſeiner Zeit weitere Mittheilungen in dieſer
Beziehung zu machen.
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Berlin, d. 28. Febr. Geſtern ſtarb hierſelbſt der Königl.
Geheime Juſtizrath und erſter Direktor des Königlichen Stadtge-
richts hieſiger Reſidenz, Karl Ludwig Beelitz, Mitglied der
Königlichen Haupt Verwaltung der Staatsſchulden, des Kura-
toriums des Schindlerſchen Waiſenhauſes und des Direktoriums
des Burger- Rettungs Jnſtituts, Ritter des Rothen Adler -Or-
dens zweiter Klaſſe mit Eichenlaub. Der Stadt verlor in ihm
einen Beamten von unermudlicher Thatigkeit und regſtem Eifer
fur das Gute und Rechte, ſeine Untergebenen einen allgemein ver
ehrten und geliebten Vorgeſetzten.

Rußland und Polen.
Aus dem Großherzogthum Poſen, d. 18. Febr.

Aus glaubwurdiger Quelle erhalten wir die Nachricht, daß im
Königreich Polen die Truppenmarſche nach der preußiſchen
Grenze zu ſeit einigen Wochen aufs neue begonnen haben, und
daß namentlich in den letzten Tagen eine beträchtliche Anzahl
neuer Regimenter in Kaliſch und deſſen Umgegend angelangt iſt,
ſo daß es bereits an Raum zur Unterbringung der Truppen ge-
bricht. Nach einer ungefähren Schätzung dürften an der Grenze
bereits an 50,000 Mann eingetroffen ſein, und wie es heißt,
ſollen noch einige Diviſionen nachruücken, ſo daß an 75,000 Mann
zuſammenkommen, die ſofern die politiſchen Konſtellationen
ſich nicht andern, wozu bei der andauernd kriegeriſchen Haltung
Frankreichs wenig Ausſicht vorhanden iſt, mit dem beginnenden
Fruhjahre ein großes Lager bei Kaliſch beziehen werden, wo ſie
bleiben ſollen, bis die Dauer des europaiſchen Friedens vollig
geſichert erſcheint. Jn Warſchau und den öſtlichen Theilen des
Koönigreichs ſoll bereits eine mindeſtens eben ſo große Truppen-
macht zuſammengezogen ſein, ſo daß die ruſſiſche Armee, die in
dieſem Augenblick in Polen konzentrit iſt, ſich auf 150,000 M.
beläuft. Das ſolche Streitkräfte nicht blos der leichtern Ver
pflegung wegen, wie anfangs behauptet wurde, hier verſammelt
ſind, leuchtet um ſo eher ein, wenn man die Stellung der Trup-
pen beruckſichtigt.

Frankreft ch.
Paris, d. 24. Febr. Es heißt, Hr. Thiers werde be-

reits im nächſten Mai nach Mailand reiſen, um daſelbſt mit ſei-
ner Familie den Sommer hinzubringen. Er wird alſo die Be-
endigung der Kammerſitzung nicht abwarten.

Alle Nachrichten aus Lyon, Avignon und dem ſudlichen
Frankreich laſſen eine zweite Ueberſchwemmung furchten.

Jta li en.
Rom, d. 15. Febr. Die Königin Chriſtine von Spa-

nien iſt willens, hier ein Grundſtuck in der Sabina fur Hrn.
Munnoz käuflich an ſich zu bringen. Da aber mit dieſem Ei-
genthum der Herzogstitel verbunden iſt, ſo hat die Regierung,
wenn ſie dieſen Kauf bewilligen ſoll, verlangt, daß die Königin
die Beweiſe vorlege, daß Munnoz durch einen Prieſter mit ihr
verbunden ſei. Die Koönigin- Wittwe von Neagpel gab ge-
ſtern ein glänzendes Diner, bei welchem, außer der Königin
Chriſtine, auch ihr jungſter Sohn der Prinz Franz de
Paula, Graf von Trapani, der hier unter Leitung der
Jeſuiten ſeine Studien macht, ferner die Königin- Wittwe
von Sardinien und die Prinzeſſin von Sachſen, gegenwar-
tig waren.

Spani en.
Barcellona, d. 15. Febr. Die Wahlen zu den Kortes

fur die Provinz Barcellona ſind ſämmtlich im Sinne der Exalta-
dos ausgefallen. An der Spitze der Wahlkandidaten bemerkte
man die Namen Espartero und Campuzano. Beide ſind
nicht gewählt worden ſondern erhielten vielmehr nur wenige
Stimmen. Uebrigens haben die Moderados nicht an den Wah
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len Theil genommen die Zahl der Stimmenden belief ſich

nur 300, während Barcellona mehr als 8000 Wahler
zählt.

Türkei.Konſtantinopel, d. 8. Februar. Vorgeſtern iſt aus
Alexandrien ein Schreiben Mehemed Ali's an den Groß-
weſſier Rauf Paſcha eingetroffen, worin dieſer erſucht wird,
die Dankſagung des Vicekönigs fur die gnädige Verleihung des
Paſchaliks von Aegypten fur ihn und ſeine Nachkommen an den
Stufen des großherrlichen Thrones niederzulegen. Zugleich bit
tet Mehemed Ali um die Gnade einer baldigen Belehnung.

Nach den Anſichten Lord Ponſonby's ſollten, wenn die Jn
veſtitur des Vicekönigs von der Pforte als dringend betrachtet
werden ſollte, zwei Punkte wenigſtens nicht ſogleich erledigt,
ſondern einer reifern Prufung unterworfen werden. Sie betref
fen die Finanzverwaltung und das Militärweſen. Die Kabalen,
die gegen Reſchid Paſcha in der letzten Zeit in Bewegung
geſetzt wurden, ſind wenigſtens fur diesmal zu nichte
gemacht worden. Aber ein neuer Schlag traf geſtern den Mini-
ſter durch den Tod eines innigſt ergebenen Freundes, des Hrn.
Franceschi, Redakteurs des Moniteur Ottoman. Dieſer tha-
tige Mann und ausgezeichnete Politiker, deſſen Rath Reſchid
Paſcha in ſchwierigen Angelegenheiten immer große Aufmerkſam
keit ſchenkte, war hier beſtändig in diplomatiſchen Beziehungen
mit den meiſten auswärtigen Repräſentanten ſein Verluſt wird
von allen Seiten tief bedauert. Hr. Franceschi war erſt in ſei-
ehe Jahre, und wenn ich nicht irre, ein oſterreichiſcher Un
terthan.

Vermiſchtes.
Leipzig. Jntereſſant wird Allen, die den beruhmten

Auerbach'ſchen Hof durch eigenes Schauen oder von Hoörenſagen
kennen die Notiz ſein, daß dieſer gewaltige Haäuſerkomplex (im
Beſitz des Grafen von Lindenau) zur Verääußerung kommen
ſoll. Auerbachs Hof bringt ſeinem Beſitzer jede Stunde minde-
ſtens einen Dukaten ein. Man ſpricht ſchon von einem hieſigen
börſenſtarken Privaten, der dieſes „Haus der Häuſer“ anzukau-
fen geſonnen ſei. Auerbachs Keller, der beruhmteſte Theil des
gleichnamigen Hofes, beſitzt bekanntlich das räthſelhafte Wand
Ornament mit der bildlichen Scene von Dr. Fauſt's Ritt auf
dem Weinfaſſe, die ſo viele hiſtoriſche Unterſuchungen hervorge-
rufen hat und Gothe'n eine der ſeltſamlichſten Situationen fur
ſeinen „Fauſt“ lieferte. Außer Auerbachs Hof nennt man auch
das ungeheure palaſtähnliche Dufour'ſche Gebäude als ein ſol-
ches, was man zu veräußern beabſichtige.

Die Feuille de Cambrai erzählt folgenden in ſeiner Art
einzigen Zufall: Ein Schaf, das ſich von der Heerde verirrt
hatte, ward unweit der alten Kapelle von Saulchicourt von einem
Wolfe verfolgt. Um dem Feinde zu entgehen, ſturzte das ge
ſcheuchte Thier in die Kapelle, aber zugleich drang auch der Wolf
hinein. Sei es nun Zufall oder Folge der Bewegung der beiden
Eintretenden, genug, die Thur des Gotteshauſes fiel wieder in's
Schloß, und Wolf wie Schaf waren gefangen. Fetzt ließ die
Beſtie von ſeiner Beute ab, ſturmte gegen die Thur und heulte
in einem Zuge fort bis zu Tagesanbruch. Am Morgen ſetzten
zwei Manner eine Leiter an das eine Fenſter und erſpähten ſo
ohne Gefahr den Grund und Urheber des Heidenlaärms in der
Kapelle. Der Wolf lag jetzt ganz kleinmuüthig in der einen Ecke
und das Schaf in der entgegengeſetzten. Sogleich ward der Ei-
genthumer der Meierei Saulchicourt von dem Vorfalle in Kennt-
niß geſetzt und ein Flintenſchuß von Seiten dieſes Letzteren vom
Fenſter aus, tödtete das Raubthier auf der Stelle. Der Wolf
war enorm groß. Das ſo glucklich dem Rachen der Beſtie ent
riſſene Schaf ſchien durchaus nicht erſchreckt zu ſein und folgte
ruhig dem Herrn zu der Heerde.



Der Globe meldet aus Liverpool vom 21. Febr. das
ſchreckliche Ungluck, daß das am 19. von dort nach New York
abgeſegelte Emigrantenſchiff Gouverneur Fenner, welches 106
Paſſagiere und 18 Köopfe Bemannung an Bord hatte, kaum 12
Stunden nach ſeiner Abfahrt, gegen 2 Uhr Morgens, in ſehr fin
ſterer Nacht mit dem begegnenden Dampfſchiff Nottingham zu
ſammenſtieß und augenblicklich unterſank. Außer dem Kapitain
und dem Steuermann, die ſich auf das Dampfſchiff hinuberretten
konnten, kamen ſämmtliche 122 Perſonen an Bord,
die faſt alle im Schlafe lagen, auf dem binnen einer Minute ver-
ſchwundenen Schiffe ums Leben. Das Dampfſchiff war durch
den gewaltigen Zuſammenſtoß ebenfalls ſo ſtark beſchädigt wor
den, daß ſeine ganze Maſchinerie untauglich wurde und es ſich
nur durch ſtetes Pumpen oben erhalten konnte. Nachmittags
wurde es durch ein anderes Dampfſchiff ins Schlepptau genom
men und nach Liverpool gebracht. Von einer großen Menge
Vieh am Bord mußten 200 Stuck zur Erleichterung des Schiffs
ins Meer geworfen werden. Die verunglückten Auswanderer
waren meiſtens wohlhabende Leute und aus verſchiedenen Pro-
vinzen Englands; ob ſich auch Ausländer darunter befanden,
wird nicht angegeben.

Konſtanz, d. 17. Febr. Das am 28. Dec. v. J. vom
Stapel gelaſſene Dampfſchiff erhielt in feierlicher Taufe den Na
men Johann Huß. Dieſer Name wurde ihm durch Beſchluß
des Verwaltungsrathes vom 16. d. M. wieder entzogen, und
dafür der Name Helvetia gewählt. Die Seeblaätter theilen mit,
daß das Dampfſchiff Huß ſeinen Namen deshalb habe ablegen
muüſſen, weil ſonſt kein Schiff der Geſellſchaft weder an einem
bairiſchen noch an einem öſterreichiſchen Uferplatze fur die Zu
kunft hätte mehr landen duürfen.
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Berlin, Pr. Cour. Pr. Courd. 1. März 1841. Br. J G. 2
St. Schuldſch. zSinsſch. d. Nm. 97Engl. Obl. 30 4 100; 100 do. do. d. Nm. 973Sch. d. Seeh 802 Actien
Km. Obl. m. l. C. 834 1015 1014 Brl.-Ptsd. Eiſb. 5 1273
Nm. Schuldv. 8341014 1014 do. do. Prior.A. 4108 S
Berl. Stadt Obl. 4 1032 103 Mgd. Lpz. Eiſenb. 1134
Danz. do. in Th. 48 do. do. Prior.- A. 4 103
Weſtpr. Pfandbr. 341015 Berl. Anh. Eiſenb 1064
Sr. Hz. Poſ. do. 4 11053 do. do. Prior. A. 41023
Hſtp. Pfandbr. do. 341013 [1013 Gold al marco. 120834
Pomm. Pfandbr. 31103 1025 Keue Duk. mee
Kur.- u. Nm. do. 34 1033 1034 öFriedrichsd'or 1 123
Schleſiſche do. 8 1102 And. SGoldmün-
rückſt. C. d. Km. 972 en ä 5 Thlr. 75 7do. do. d. Kn. l 975 Oiteonte 3 4

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Quedlinburg, den 24. Februar. (Nach Wispeln.)
Weizen 343 40 thl. Gerſte 20 213 thl.
Roggen 282 31 Hafer 163 17Raffinirtes Rüböl, der Centner 143 15 thl.
Rüböl, der Centner 14-143 thl.
Leinöl, 12 13 thl.

Magdeburg, den 1. März. (Nach Wispeln.)
Weizen 38 47 thl. Gerſte 23 25 thl.Roggen 831 3234 Hafer 164 173

Nach Dresdner Scheffel.
Leipzig, den 25. Februar.

Wetzen 8 Thl. 122 Ngr. bis 3 Thl. 172Ngr.

Roggen 2 15 2 172Gerſte 172 1 20Hafer 77Rappſaat 7 7 15W. Rübſen 6 224 7 2S. Rübſen mee 6Oel, der Ctr. 14 2237

Waſſerſtand zu Halle
am 2. März.

Oberhaupt 5 Fuß 10 Zoll.
Unterhaupt 7 Fuß 11 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 1. März: 5 Zoll über 0,

Fremden-Liſte.
Angkkommene Fremde vom 1. bis 2. März.

Jm Kronprinzen Hr. Gutsbeſ. Baron v. Herzeele a. Veithgeth.
Hr. Lieut. v. Klitzing a. Eisleben. Hr. Kaufm. Schüll a. Düren.
Hr. Kaufm. Storkhof a. Bremen. Hr. Kaufm. Schäfer a. Deſſau.
Hr. Partic. Klein a. Mancheſter.

Stadt Zürich: Die Hrrn. Kaufl. Köhler Bänſch, Pröpper u. Schmidt
a. Magdeburg. Frau Baronin v. Werthern n. Fräul. Spdhof a.
Wiehe. Hr. Baron v. lickermann a. Bendeleben. Hr. Kaufm.
Scheurmann a. Kaſſel.

Goldnen Ring: Hr. Kaufm. Liebeck a. Leipzig.
a. Berlin. Mad. Schwarz a. Eisleben.

Schwarzen Adler: Hr. Kanzleibeamter Gersdorf a. Nordhauſen. Hr.
Kaufm. Perl a. Leipzig.

Stadt Hamburg: Hr. Oecon. Schubert a. Weißenſee. Hr. Zimmer
mſtr. Schmidt a. Kieritz. Hr. Kaufm. Cöthen a. München. Hr.
Fabr. Donat a. Herzberg.

Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Friedländer a. Offenbach. Hr. Maler

Hr. Kaufm, Meyer

Richter a. Potsdam.
Zweite Beilage

e
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nach vielen Leiden ſanft entſchlafen iſt.

Zweite Beilage zu Nr. 52.
d es

Co uriers, Halliſcher Zeitung für Sradt und Lan d.

retten

Familien- Nachrichten.
Entbindungsanzeige.

Die heute fruh erfolgte glückliche Ent-
bindung meiner Frau von einem geſunden
Madchen beehre ich mich Freunden und Be-
kannten hiermit, ſtatt durch beſondere An-
meldung ergebenſt anzuzeigen.

Halle, den 2. Marz 1841.
Profeſſor Blaſius.

Todesanzeige.
Theilnehmenden Freunden und Bekannten

widmen wir hiermit die traurige Anzeige,
daß heute fruüh halb 11 Uhr, unſere älteſte
liebe Tochter, Bertha, 2 Jahr alt,

Halle, den 1. Maärz 1841.
Der Kaufmann Foörſter und Frau.

Bekanntmochungen.
Bekanntmachung.

Sämmtliche Ortsbehörden des Saal-
kreiſes fordere ich hierdurch auf, Behufs
Fertigung der Stammliſten von den Herren
Predigern die erforderlichen Extrakte aus
den Kirchen Regiſtern uber die im Jahre
1821 gebornen Individuen maännlichen Ge-
ſchlechts ſich zu erbitten, ſodann die Stamm-
liſten unter Beobachtung der bekannten ge-
ſetzlichen Vorſchriften zu fertigen und ſolche
zur Anfertigung der Generalliſten fur das
diesjährige Erſatz Geſchaft, ſpateſtens bis
zum 30. März d. J. mit den obgedach-
ten Extrakten unfehlbar mir einzureichen.

Bei dieſer Arbeit iſt uüberall nach Vor-
ſchrift des 9. 1. der Jnſtruktion vom 13.
April 1825 (Amtsblatt 1825. S. 221 89
zu verfahren, und obgleich ich vorausſetzen
darf, daß die desfallſigen Vorſchriften den
Ortsbehoörden vollſtändig bekannt ſind, ſo be-
merke ich doch, damit nichts uüberſehen werde,
folgendes zur genauen Beachtung

Zur Aufnahme in die Stammliſten kom-
men, und zwar nach alphabetiſcher Folge
reihe ihrer Namen
A) alle diejenigen männlichen Jndividuen,

welche in den Jahren 1817. 1818. 1819
und 1820 im Orte ſelbſt, ſowie diejeni-
gen, welche in dieſem Zeitraume zwar
auswarts geboren wurden, die jedoch
entweder ſelbſt oder deren Eltern im Orte

et

B) alle diejenigen, welche vom 1. Januar

dungs Aufforderung

gemacht werden können.

ſten uüberall mit größter Gewiſſenhaftigkeit
verfahren, und die mancherlei Mangel und
Fehler, welche bei Durchſicht der Liſten bis-
her hier und da berichtigt und mit beleh-

wohnen, oder die als Geſinde, Lehrbur- renden Bemerkungen verſehen worden, durch

Mittwoch, den 3. Maärz 1841.

retten

ſchen, Geſellen u. ſ. w. ſich daſelbſt auf-
halten, ſofern ſie nicht ſchon bei fruhern
Aushebungen zur Einſtellung gekommen
ſind, oder eine ſonſtige definitive Ent
ſcheidung, wornach ſie von den kunftigen
Geſtellungen entbunden ſind erhalten
haben.

bis letzten December 1821 geboren wur-
den, ebenfalls wieder in alphabetiſcher
Folge nach den Anfangsbuchſtaben ihrer
Zunamen, unter ſich, und ohne mit de-
nen aus den fruühern Jahren sub A. be-
zeichneten vermengt zu werden.

Ganz beſondere Aufmerkſamkeit iſt auf
die, in dieſen Zeitraäumen aus warts
gebornen, oben naher bezeichneten Mann-
ſchaften zu richten, damit derartige Jn-

en z

dividuen nicht ubergangen werden, oder
erſt ſpaterhin mit großem Uebelſtande in
den Liſten nachzutragen bleiben.

Es iſt daher nach ſolchen auswarts
gebornen Individuen die genaueſte Nach
frage in jeder Familie des Orts zu hal-
ten, und in den Faällen, wo Zweifel
uüber die Richtigkeit der Alters- Angaben
obwalten, oder wo ſolche nicht mit Zu-
verlaſſigkeit gemacht werden konnen, die
Beibringung von Geburtsſchei-
nen zu erfordern.

Beſonders iſt wegen ſolcher auswarts
Gebornen, außer der ſorgfaltigen Nach-
frage, auch die, nach H. 1. der oben ge-
dachten Jnſtruktion zu erlaſſende Mel

vorin der Mel-
dungstermin zugleich zu beſtimmen iſt,
ungeſaumt an den geeigneten Stellen
auszuhangen.

Uebrigens muß bei dieſen auswarts
Gebornen, und ebenſo bei denjenigen,
welche zwar im Orte geboren, deren El-
tern aber verzogen ſind, der Wohnort
der Eltern mit Zuverlaſſigkeit ausge
mittelt und in die Stammliſten mit an-
gegeben werden, damit die nöthigen Mit-
theilungen an die betreffenden Behoörden

Jch erwarte, doß bei Fertigung der Li-

J e

genaue Beobachtung der Lelztern vermieden
werden, damit nicht Zeit raubende Ruck-
fragen gemacht werden muſſen.

Uebrigens ſind alle im militairpflichtigen
Alter ſtehende, d. h. alle in den Jahren
1817 bis 1821 incl. gebornen Manner ver-
pflichtet, ſich unaufgefordert bei der Behoör
de des Ortes, wo ſie ſich aufhalten, zur
Aufnahme in die Militairliſten zu melden,
oder, inſofern ſie ihrer Militairpflicht bereits
genügt haben, ſich darüber vollſtändig aus-
zuweiſen, widrigenfalls, wenn ſie überſehen
worden, daher bei der Kreis Reviſion nicht
mit herangezogen werden konnten, bei ſpate
rer Aufſindung ſie nicht nur aller Reklama-
tionsgrunde wegen haäuslicher Verhaltniſſe ver
luſtig gehen, und ohne Ruckſicht auf ihre

LooſungsNummer, wenn ſie tauglich be
funden worden, werden eingeſtellt werden,
ſondern auch Strafe zu gewartigen haben.

Halle, den 28. Februar 1841.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Nachverzeichnete Briefe ſind an die deſig-

nirten Empfaänger nicht zu beſtellen geweſen
und deshalb zuruckgeſandt worden. Die Ab-
ſender werden zur ſchleunigſten Abholung und
Ausloöſung hiermit aufgefordert.

1) An den Soldat C. Schröter in
Magdeburg nebſt 1 Packet II. S. 8 kö
30 Loth. 2) An Hrn. Apotheker Weber
in Alsleben. 3) An Hrn. F. A. Räder
in Magdeburg. 4) An Hrn. Ritterguts-
beſitzer Dr. Walter in Lauterbach. 95)
An die Levent'ſche VerlagsBuchhandl.
in Berlin. 6) An Hrn. Auscultator
Schneider in Magdeburg. 7) An

Hrn. Predigtamts Candidat A. Schmidt
in Berlin. 8) An Hrn. Oberlehrer
Schulze in Prettin. 9) An Hrn. Ta-
backsfabrikant Luttoſch in Calau. 10) An
Hrn. Dr. med. G. Wolff in Walden-
burg.

Halle, den 28. Februar 1841.
Königl. Ober Poſt Amt.

Göſchel.

Am vergangenen Donnerstage ſind ei
nem armen Boten drei neue Buücher in Pa-
pier eingepackt hier in Halle verloren ge
gangen, der Finder derſelben wird dringend
gebeten, ſie gegen eine Belohnung in der
Wolffſchen Leihbibliothek baldigſt abzugeben.

S S
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Ausverkauf
von

Ausſchnitt und Modewaaren
zu ſehr herabgeſetzten Preiſen.

T bis zum 31. dieſes Monats
Herm. Hirfchſeld, Leipzigerſtr.bei

Ausverkauf
von Riemer- und Sattlerwaaren.

Da ich mein Geſchaft gänzlich aufgeben
will, beabſichtige ich auf kommenden Re
miniſcere Markt in meiner Bude in Eisle-
ben meine ſammtlichen Riemer- und Satt
lerwaaren zu bedeutend herabgeſetzen Preiſen
auszuverkaufen.

Eisleben, den 28. Febr. 1841.
B. Huünichen.

Einen Lehrling ſucht fur die Apotheke
des Waiſenhauſes

Hornemann.
Neue Messwaaren.

Von der Frankfurter Meſſe
empfing ich ſo eben eine große

endung neuer Modewaaren,
die ich hiermit unter Zuſiche-
rung der billigſten Preiſe em-
pfehle.

C. E. Stracke,
ModeSchnittwaaren und Tuchhandlung

gr. Steinſtr.
Die erſten großen Meſſinger Apfelſinen,

Pomeranzen und Citronen empfing

G. Goldſchmidt.
Große Luneburger Bremer und Pommer-

ſche Neunaugen im Ganzen und Einzeln bil-
ligſt bei

G. Goldſchmidt.
Das von mir im 46. Stuck des Hall. Cou-

riers angezeigte Gut iſt verkauft.
Ploößnitz, den I. März 1841.
Der Amtsverwalter Baumgarten.

Die ſammtlichen auf dem Neumarkt in den
Hauptſtraßen belegenen Krienitzſchen Haäuſer
ſind erbtheilungshalber zu verkaufen das Na
here daruber bei

verwittwete Ch. Grunert,
große Ulrichſtraße No. 57.

14 Ellen aächtfarbigen Kattun
zu einem Kleide fur I Thlr. bei

E. E. Stracke.

16 Ellen aächtfarbigen Wollen
Mouſſelin in neuen hübſchen Muſtern fur
3 Thlr. empfiehlt

C. E. Stracke.

—wzzdJ

Ein auswartiges, mit gutem Atteſt ver-
ſehenes Madchen, welches auch in weiblichen
Handarbeiten nicht ganz unerfahren iſt, fin
det zum 1. April a. C. hieſelbſt ein gutes
Unterkommen in No. 427 zwei Treppen.

Heute Pfannkuchenfeſt, auch iſt
der Saal geheizt bei Kuhne auf der Maille.

W BVackhaus-Verpach-
tung.

Das Backhaus der Wittwe Stöckicht,
Leipzigerſtraße No. 295. iſt von jetzt ab zu
verpachten.

Pachtliebhaber wollen ſich an die Eigen-
thuümerin ſelbſt wenden.

Halle, den 1. März 1841.
Jn der Heinrichshofenſchen Buch-

handlung in Magdeburg iſt ſo eben er-
ſchienen und in allen Buchhandlungen,
in Halle auch bei C. A. Schwetſchke
und Sohn, zu haben:

Huldigungsreiſe eines Rheinläanders im
October 1840. gr. 8. geh. Thlr.

Verloren wurde am 28. Febr. eine
ſchwarz und rothe Zugboörſe, in welcher ſich
17 Thlr. in Kaſſenbillets, der Reiſebedarf
einer Schauſpielerin, befanden. Der ehrliche
Finder wird erſucht, dieſelbe gegen Beloh-
nung Breite- Straße No. 1204. abzugeben.

Ein 2 jahriger Bulle, Rothſchecke, iſt
als uberzahlig zu verkaufen auf dem Rit-
tergute Niemberg.

Ein einſpaänniger Leiterwagen mit eiſer-
nen Achſen ſteht zum Verkauf vorm Leipziger
Thor No. 1607.

Mehrere große und kleine Ka-
pitalien ſollen auf Grundſtucke und
Landgüter ausgeliehen werden, durch das
obrigkeitlich conceſſionirte Agentur Bureau
des penſ. Polizeiraths und Hauptmann a. D.
Titz in Berlin, Scharnſtr. No. 18.

Dein ſchuldlos Herz war aufgeſchloſſen,
Dein Engelblick zu Gott gewandt;

Und ſo in Andacht hingegoſſen
Dein Bild vor meiner Seele ſtand.

Dir nach mich zog es machtig hin,
Und lebt fortan in meinem Sinn.

Sonntag, d. 28. Februar.
er vwa
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Guts- Verkauf.
Unterzeichneter iſt geſonnen, Familien

verhaltniſſe halber) ſein im Dorfe Hohen-
roda bei Delitzſch, gelegenes Bauergut,
mit allem Zubehör und Jnventarium, 120
berl. Schffl. Ausſaat tragbaren Boden hal-
tend (inclusive Wieſen) aus freier Hand
zu verkaufen; die Halfte des Kaufgeldes
kann darauf ſtehen bleiben. Unterhandler
werden verbeten.

Auguſt Pönicke.
Stadt Hamburg.

Heut Abend Mockturtle- Suppe.
Dochtgarn,

gebleicht, ungebleicht und gedrehet fur Sei-
fenſieder, ſo wie gebleichte, ungebleichte und
couleurte baumwollene Strickgarne
empfiehlt

Carl Brodkorb.
Von den beliebten eleganten arſenik-

freien Stearinlichten à h 11 Sgr.
empfing ich wieder eine neue Sendung

Carl Brodkorb.
Soda zum Waſchen empfiehlt

Carl Brodkorb.
Aſtrachan Erbſen und Catharinen-Pflau-

men bei

Carl Brodkorb.
Theater- Anzeige.

Eingetretener Umſtande wegen wird erſt
Donnerstag, den 4. März das bemooſte
Haupt und Freitag den 5. Maärz Czaar
und Zimmermann gegeben.

W. Jſoar d.
Kunftigen Sonntag ladet zum Wurſt-

und Pfannenkuchenfeſte ergebenſt ein
Gallrein in Löbejuün.

Feinen Duſſeldorfer Grog und
Punſch Extract erhielten

Anthing Comp.
S

S Für Deitluſtige. eDieſen Monat beginnt mein Reitun
Sterricht wieder, worin der erſte Curſusch
am 15. d. M. ſeinen Anfang nimmt wer
daher von den Herren Studirendengs
Sund ſonſtigen Reitluſtigen wünſcht ans
dieſem Theil zu nehmen, und denſelben
Sbis Oſtern beendet zu haben, den erſuche
Sich gefalligſt bald mit mir Ruckſprache s
Snehmen zu wollen. Noch bemerke ich, daß
ich zu obigem Zwecke mehrere ſchön egh
SReitpferde halten werde. Jm Voll
4Stigiren ertheile ich auf Verlangen eben
FSfalls Unterricht.

G Halle, den 3. März 1841.

49 H. Meyer,
S

Bereiter und Jnſtructeur.

S

S
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